
B. Krankenhäufer der Neuzeit.

5. Kapitel.

Allgemeine Gefichtspunkte und Vorfchläge.

Bevor in die Ausgefialtung des neueren Krankenhausbaues eingegangen werden

kann, bedarf es der Darltellung der Beftrebungen, welche feit 1865 die Entwickelung
deffelben beeinflufften. Wie die vorhergehenden Kapitel {ich nur fo weit begrenzen

liefsen, als veränderte leitende Gefichtspunkte in den Vordergrund traten, fo kenn—

zeichnet auch der Schlufs des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten nur den

Beginn eines neuen Zeitabfchnittes auf dem weit entwickelten Gebiete des Kranken

hausbaues‚ in welchen noch Refte der vorhergehenden Zeit hineinragen. Der mehr

als ein Jahrhundert berathene Bau des neuen Hölel-Dz'ezz in Paris kam jetzt erl‘c

zur Ausführung, ohne dafs auf feine Geltaltung die Erfahrungen aus diefem Kriege

Einflufs übten.

In Deutfchland vereinigten lich die Erfahrungen des amerikanifchen Krieges

mit den eigenen in den Feldzügen von 1866 und 1870. In großem Umfange

begann jetzt hier auch im Frieden die planmäfsige Ausbildung des Zerflreuungs—

fyftems gleichzeitig in Nord und Süd. Durch das Mitwirken der Architekten entftand
eine zweckmäfsige Mannigfaltigkeit in der Ausgef’caltung der Krankengebäude und

der anderen Theile des Krankenhaufes, die mit den überlieferten fchematifchen Auf-

faffungen brach. Die anderen Nationen bildeten eigene Typen aus, und die Hygieniker

aller Länder fuchten den zum Durchbruch gelangten Beitrebungen einen immer

breiteren Boden zu gewinnen. Die antifeptifche Wundbehandlung und die neuen

Lehren über die Verbreitung der Infections—Krankheiten haben fie nicht aufgehalten,

fondern ihnen nur Berichtigung gewährt.

Zur Beurtheilung der baulichen Gefialtung, die in reichhaltigf’cer Mannigfaltig-

keit diefé fortfchreitende Förderung des Krankenhausbaues wiederfpiegelt, erfcheint

es daher wünfchenswerth, auch diefer neueflen Zeit ihre eigene Entwickelung durch

Zufammenflellung der leitenden Hauptgefichtspunkte, die für den Krankenhausbau

fortfchreitend mafsgebend waren, vorauszui'chicken. Doch follen im vorliegenden

Kapitel nur Erfcheinungen‚ die das Gebiet des Krankenhausbaues im Allgemeinen

betreffen, Vorfchläge zur weiteren Abfonderung einzelner Gruppen der Infafsen des

allgemeinen Krankenhaufes innerhalb oder außerhalb deffelben und allgemeine Or—

ganifationsvorfchläge zufammengefafft werden, während in Kap. 8 diejenigen Er-
gänzungen und Organifationen befprochen werden, welche innerhalb der übrigen

Gattungen des Krankenhausbaues neuerdings mafsgebend geworden find.

Die Verhandlungen bezüglich des Neubaues des Hötel—Dz'eu in Paris gehen nun
ihrem Ende entgegen; da diefelben bis zuletzt noch allgemeine Gefichtspunkte dar-

bieten, follen fie hier vorausgefchickt werden (vergl. die Pläne des Neubaues in

Kap. 8). Der Platz war durch Befchlufs des Con/ei! 9;zznzz'cz'pal vom 30. September
1864 fett gelegt werden.
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Im Süden vom 1’anflix .\'älre-l)ame, der nach Abbruch des alten, während des Neubaues zu erhal-

tenden [!älal-Dz'eu bis zum kleinen Seine-Arm verlängert werden follte, im Norden vom Quaz' Napole'an,

öl‘tlich von der regulirten, auf 20m verbreiterten Rue d'Arm/e und weftlich von der eben fo verbreiterten

Rue «le la Cile' begrenzt, hat das Baugelände rund 16.5m Tiefe bei 125 m mittlerer Breite, fomit 21525qm

Grundfläche.

Das vom Architekten Diet aufgefiellte Vorproject war vom Seine-Präfecten

Hausmann dern Con/ei! de fitrvez'llance de l'ajfi/lance publz'que und der Admini-

flralz'au de l’affi/izmce publz'que zur Begutachtung vorgelegt worden. Der Bericht

der erf’teren wurde meines Wiffens noch nicht veröffentlicht. Die Adminiflratz'on

beauftragte die Société des mädecins et des c/zz'rurgz'ens des höpz'taux de Paris mit

Abgabe eines Urtheiles über die Pläne. Diefe wählte eine Commiffion von 18 Mit-

gliedern, deren Befchlüffe der Hauptfache nach von ihrem Berichterftatter Dr. Bram

fchon in den Verhandlungen der Société de chirurgie, die vom 12. October bis

14. December 1864 flattgehabt hatten, mitgetheilt wurden (fiehe Art. 186, S. 177).

Der Bericht datirt vom November 1864. Von der Begründung feiner Befchlüffe fei

nur Folgendes hier nachgetragen 742).
Die Commiffion billigte die Wahl des Platzes, empfahl aber, das Gelände zwifchen der Rue de la

Cile', dem Tribunal de Commerce und der Avenue de Conflanline unbebaut zu laffen und, wie fchon vor-

gefchlagen war, für einen Blumenmarkt zu referviren, da die Rue de la Cile' auf 50!!! Länge von der

ausgedehnten Cafeme begrenzt werde, die, bis zum Pont Saint—Michel reichend, eine ungünf’tige Nachbar-

fchaft biete.

Auch die Anordnung der allgemeinen Dienf’te wurde anerkannt, zu denen hier aufser jenen, welche

der Unterricht forderte, noch das Bureau central d’adrm'f/Zon und die Gemeinde der Auguftinerinnen hin-

zutrat7 die im Hätel-Dieu ihr Mutterhaus und Noviziat haben.

Die Erfahrungen in Lariboiflére hätten jedoch zu der Frage geführt, ob das Syfiem paralleler

Pavillons nicht in [ich felbflz, unabhängig von der Anwendung, die man von ihm gemacht habe, fehlerhaft

fei. Die Breite der trennenden Höfe, die in Laribaz_'flére nur 21 m, im künftigen Hälel-Dieu 30 "‘ betrage,

genüge nicht, um jeden Pavillon dem Einfluß der Nachbarpavillons zu entziehen. Die Gebäude itrahlen,

fo zu fagen, einander an, wenn die Atmofphäre ruhig iflc. Weht der Wind nicht unmittelbar in der Axe

der Pavillons, was nur ausnahmsweife gefchieht, fo unterftützen die natürlichen Bewegungen der Atmofphäre

noch den Austaufch ihrer Luft, dem nur die Entfernung die Schädlichkeit nehmen kann. Der Schatten, den

lie während eines grofsen Theiles des Tages auf die Höfe und bis in die Säle des Erdgefchoffes werfen,

fchliefse die reinigenden Wirkungen der Sonnenftrahlen aus. Weht der Wind in der Axe der Pavillons, fo

wird er nur die Schichten über dem Niveau ihrer Verbindungsgalerie wegfegen; weht er in einer anderen

Richtung, fo verhalten lich die parallelen Pavillons wie Wandfchirme, die lich gegenfeitig gegen die

Luftflröme fchützen. Der im neuen Hätel-‚Dieu rings von viergefchoffigen Bauten umgebene Centralhof

habe 25m Breite, alfo die Hälfte desjenigen von Laribaifläre. Die langen Seitentracte des Hofes ent-

halten 144, die 6 Saalbauten mit je 3 Sälen über einander zu 26 Betten 468, zufammen 612 Betten;

die Manfarden der Saalbauten dienen für weitere 156 und die der Südfront für noch 30 Supplementär—

betten. Das heifst, fagt Brom, ein Hofpital für 798 ftatt für 612 Betten bauen; denn die als Wechfel-

fälle gedachten Refervefäle würden nicht nur bei Epidemien, fondern auch fonft, um Ueberfüllung zu ver-

meiden, belegt werden. Die Beibehaltung der parallelen Pavillons zwinge zum Erfatz der Längsgebäude

durch eine einfache Galerie, wie in Beaujzm und Lariboi/i2re, alfa zur Verminderung des Belages auf

468 Betten; Verbreiterung des Raumes zwifchen den zwei Reihen Pavillons nur um 15111 führe zur Kürzung

der Saalbauten und zur Verminderung des Saalbelages auf 20, desjenigen vom ganzen Hofpital auf

360 Betten, eine Zahl, die dem Bedürfnifs nicht entfpreche und ganz aufser Verhältnifs zur Höhe der

Rollen ftehe.

Die Pläne wurden hierauf umgearbeitet; doch befchränkten fich die vorgenomv
menen Aenderungen auf die folgenden Punkte:

7“) Siehe: Rafjort de la fons-cmnmi[/ion elmrgée d’émetlre „» um's fur Z’azmnt-fraje! du nouvel Hätel-Df'eu.

Cammr_'ßaires: M.;”. Gri/olle, Tara'ieu, Gm‘rurzz' , Cullerin‘, Go_[elin, Drug/au, Regnauld‚ Blonde! et Brora‚ rafiofituf

(xVozfemh'e 1864). Hzßaz're du nam/el HäteI-Dieu. La ram: fcienli/ique de la France et Z'étremgtr, Jahrg. I, 2. Sem.

(1872), S. 750.
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Befeitigung der Manfarden über den Saalbauten, Vergröfserung des Abftandes zwifchen den

Läng5feiten der Pavillons von 30,0 auf 37,5m und Oeffnen des Centralhofes gegen Süden derart, dafs die
denfelben hier abfchliefsende Eingangshalle nur Erdgefchofshöhe hat.

In diefer Form überfandte der Seine-Präfect das Project nebft den früheren
Berichten dem Con/ei! mum'cz'pal der Stadt Paris. Für das von diefem gewählte
Comité Nr. 3 fungirte Dr. Tardz'eu, Doyen der medicinifchen Facultät von Paris,
als Berichterfiatter. Sein Bericht vom 24. März 1865 743) billigte die Pläne.

Der Seine—Präfect befiehe darauf, die Lage und die gleiche Bettenzahl, wie bisher, fett zu halten.
Trotz des Wegfalles der Dachräume über den Saalbauten wird der Belag des Hofpitals zu 716 Betten be-
rechnet, zu denen 84 Refervebetten im Dach der Seitentracte des Centralhofes, die zum Wechfel dienen
{allen, hinzutreten; »fie werden die regulären Abtheilungen gegen die Wirkungen der Ueberfüllung
fchützena. Die 716 Betten ergeben lich als durchfchnittlicher Belag von 18 Sälen mit je 28, von 3 Sälen
mit je 11, von 19 Sälen mit je 6 und von 44 Zimmern mit je 1 bis 2, alfa 1‘/2 Betten; fie find fomit
durch flärkeren Belag der Säle herausgerechnet. Der Vorwurf gegen die grofse Bettenzahl falle gegen-'
über der ausgezeichneten Vertheilung der Abtheilungen und derjenigen der Kranken in 84 getrennte
Räume. Diefe würde felbfi: den Operirten durch die Schaffung kleiner Einzelzimmer zu Hatten kommen.

Als ein Fehler des Planes wird vor Allem der Mangel einer vollftändigen Ifolirung der Packen-
kranken gerügt; für eine folche feien die 6 Bettenräume durchaus nicht zu brauchen.

Ueber die beabfichtigte Deckung der Koflen theilt der Bericht den Wortlaut der Befchh‘ifl'e des
Con/ei! mum'cz'pal vom 14. März 1865 mit. Die Baukoften waren auf 12 419 627,21 Francs, die Kofien,
einfchl. Gelände-Enteignungen, mit 21400000 Francs bewerthet. Dem gegenüber fianden der Admini-
ßration de l’a/7lßance publz'yue für den Bau und die Enteignung der Grundftücke zur Verfügung:

1) Das Kapital der Seitens der Stadt Paris gegenüber der Hofpitalverwaltung
contrahirten, vor 1874 nicht einlösbaren Schuld im Betrage von . . . 12330528,9o Frames.

2) Der Preis für Gelände und Gebäude, welche die Adming7lratz'an de I’d/ß-
ßam‘e puäliyue der Stadt Paris in der Cité abtritt . . . . 4800000 »

3) Der Gewinn beim Verkauf der Grundflücke und Gebäude des alten In-
ftitutes von Sainte-Pirine und der alten Hofpize de.: Ménagtr und der
Inturaäler, gefchätzt zu . . . . . . . . . . . . . . . . . zsooooo »

 

zufammen 1963052834) Francs.
Alle Kelten der Anlage, des Baues und der Ausftattung des neuen Höltl—Dz'm und aller noth-

wendigen Enteignungen, welche diefen Betrag überfchreiten, übernimmt die Stadt Paris.
Auf Grund diefes Berichtes befchlofs der Con/ei! munz'cz'pal am 24. März 1865,

die Pläne zur Ausführung zu bringen. Die Auszahlung der 12500000 Francs an
die Hofpitalverwaltung hatte noch die Genehmigung des Corp.r lelgzlvlaz‘z'f nöthig.
Doch wurde die dort geplante Discuffion des die Forderung ablehnenden Commiffions-
berichtes durch ein von der Kaiferin—Regentin in Abwefenheit des Kaifers unter—
zeichnetes Decret, das am Morgen des Tages erfchien, abgefchnitten und die Dar-
lehns-Manipulation genehmigt 74“*). Im januar 1866 erfolgte die Grundlteinlegung
des neuen Hätel-Dzku. Der Bau wurde bis zum jahre 1870 lebhaft gefördert. Der
neue, gewählte Con/ei! mum'czlßal nahm dann die Frage des Hofpitals wieder auf, und
die Mediciner und Chirurgen der Hofpitäler von Paris wurden von Neuem confultirt.
Sie fafften am 7. Januar 1872 nach einem Befuche des Baues Seitens ihrer Commiffion
den folgenden Befchlufs: »Das neue Hötel—Dz'zu bietet, fo wie es gebaut ifi:‚ Dis—
pofitionen, die abfolut entgegen den fundamentalen Grundiätzen der Hofpital-Hygiene
find<< 745).

 

743) Siehe: TARDIEU, A. Rappartfait au con/ki! mnm'czjfial de Paris an fujet du frqi:t d: can/lrudz'zm du nouvtl
”fiel-Dim. Annales d’hygiéne publique et dt mädecz'ue légale‚ II. Serie, Bd. XX!V (1865), S. 5—44.

744) Siehe: Hifloz'r: du nouwl HäieLDr'm. La rwuz fcz'müfique, a. a. O., S. 750.
745) Siehe: Cammi_/jion du Hötzl«Dz‘tu. Société dzr médecin: (t chirurgiens der häpz'tanx 4: Paris. La „vu: _/Z-im-

flfiqut etc., S. 717. —— Die Commiffionsmitglieder waren: Lailler, Lorairt, Hérard, Brawl, Trélat‚ Cl'faltié:‚ Mariah},
Hardy, Vidal.
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Nach langen Verhandlungen zwifchen den betheiligten Verwaltungen einigte
man fich über Abänderungen, die vom Con/ei] mzmz'cz'pal am 8. April 1873 ge-
nehmigt wurden und fich auf folgende Punkte bezogen ““):

1) Reduction der Höhe von allen Dächern.
2) Unterdrückung von 2 Gefchoffen und Reduction der Dächer in den Flügelgebäuden am Quai,
3) Vergröfserung der Fenfterölfnungen des II. Obergefcholfes in den Gebäuden, welche den Central-

hof umgeben.

Die Ausgaben für diefe Aenderung wurden auf 2000000 Francs gefchätzt. Das Belagsfoll wurde
von 800 auf 400 bis 450 Kranke herabgefetzt.

Die Einweihung der neuen Säle erfolgte am 30. Juli 1877, die Inftallation der
verfchiedenen Dienfte, mit Ausnahme desjenigen der Capelle, im Mai 1878.

In England giebt der Bericht von Briftowz und Helma (liche Art. 186, S. I 78),
der den Anhang zum Six”; report des Medical deparlmml of the privy Comzcz'l747) bildet
und von zahlreichen Plänen begleitet ift, ein eben fo treues Spiegelbild englifcher
Hofpitalanlagen, wie das Werk von Hufen über folche in Frankreich. Die Ver—
faffer hatten den befonderen Auftrag, >>den Einflufs verfchiedener fanitärer Umftände
auf die mehr oder weniger glücklichen Ergebniffe medicinifcher und chirurgifcher
Behandlung in verfchiedenen Hofpitälern . . . fett zu fiellen«. Sie fafften ihre Er—
gebniffe in Folgendem zufammen 748): _ °

Erfiens: Die allgemeinen Todtenraten von Hofpitälern geflatten kein Urtheil über die relative
Salubrität derfelben, da dies meift ausfchliefslich durch den Charakter der zugelafi'enen Fälle und durch
die Regeln oder Praktiken, die ihre Verwaltung ordnen, bedingt wird. Die Schwankungen der Todten—
rate in Folge der Hofpital-Infalubrität find fehr begrenzt und verlieren fich fait ganz unter denen der
obigen Bedingungen.

Zweitens: Englifche Landhofpitäler haben fälfchlicher Weife den Ruf vergleichsweifer Gefundheit
erlangt. In Folge ihrer Regulative, ihrer Praxis, ihrer Stellung empfangen fie gewöhnlich eine weit
weniger ernfie Claffe von Fällen, als die Hofpitäler Londons und anderer großer Städte. Diefer Qualitäts-
unterfchied in der Praxis ift in der Medicin gröfser, als in der Chirurgie, aber auch hier beträchtlich.
Niedrige Todtenrate zeigt fich (in manchen Fällen) auch bei hochgradiger Hofpital—Infalubrität.

Drittens: Eine grofse Zahl von Fällen, einfchliefslich der meiden nicht infectiöfen medicinifchen
Krankheiten und vieler chirütgifchen Fälle, in welchen keine äufserlichen Schäden vorhanden find, werden
wenig nachtheilig — wenn überhaupt — von den fchwankenden Zuftänden berührt, denen fie in den
Hofpitälern Grofsbritanniens ausgefetzt find. Sie haben keinen Nachtheil von dem Grad der Ueber-
füllung und dem antand der Lüftung, der bei Behandlung von Fiebernden, fo wie von chirurgifchen
Operationen und Schäden höchft gefährlich fein wurde.

Viertens: Die Anwefenheit von infectiöfen Krankheiten in einem Saale ift immer gefährlich; aber
die Gefahr ihrer Ausbreitung wird durch Ueberfüllung, unzulängliche Lüftung und Anhäufung infectiöfer
Fälle gefieigert.

Fünftens: Medicinifche Krankheiten, wie Typhoidfieber, Diphtherie und ähnliche entfpringen felten
in Hofpitälern.

Sechftens: Ueberall, wo chirurgifche Fälle mit offenen Wunden (befonders Operations- und Unglücks-
fälle) aufgenommen werden, können Hofpitalkrankheiten, wie Eryfipel, Pyämie und Phagedäna, entflehen;

. aber ihre Entwickelung und Ausbreitung hängen hauptfächlich von Mangel an Reinlichkeit, fchlechter
Entwäfferung, Ueberfüllung, mangelhafter Lüftung u. dergl. al).

Siebentens: Wöchnerinnen find in Hofpitälern ähnlichen Gefahren, wie Patienten nach chirurgifchen
Operationen ausgefetzt . . . und für das Gift von contagiöfen Fiebern hoch_empfänglich . . .; fie fordern
nur in einer vergleichsweife kleinen Zahl von Fällen in chirurgifcher oder in medicinifcher Behandlung
befondere Gefchicklichkeit und Pflege . . .

746) Siehe: NARJOUX, F. Paris. Monummts e'lezzér par la ville 1850—1880. Edi/in: _/anitairzr. Paris 1883. Hält!-
Dz'tu. S. 3.

747) Siehe: Sixt/z report of th: medical o_/flcer q/ the )r1'71y cauncil. PVif/L append'z'x. Pre/killed fur/mm! ta act of
Pnr/iameni. Repvrtrfram comflzi[/lonerr: 1864. Vol. 13: Pn5h'r health, Val. XA’VI/I. — Elf/ion 1864. London 1864. S. 463

745) Siehe ebendaf., S. 567 u. (T.
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Zuletzt: Die Gefundheit von Hofpitälern wird, fo weit wir feft ftellen können, in viel gröfserem

Grade von Zufländen, die den Hofpitälern felbft zugehören, als von Zuftänden der äufseren Atrnofphäre,

von Lage, vom Boden u.dergl. beeinflußt. Und fie ift weniger von Form, Gröfse und Vertheilung der

Krankenräurne, als von Ventilation, Drainage, Reinlichkeit und vom Verhältnifs der Infafsen zum Raum

abhängig. Ein Hofpital von mangelhafter Bauart kann bei forgfältiger- Aufmerkfamkeit bezüglich der

letzteren Bedingungen fogar in einer grofsen Stadt verhältnifsmäfsig gefund fein, und ein Hofpital, das

nach den erprobteften Plänen und in der ausgefuchteften Lage erbaut ift, kann durch ihre Vernach—

läfligung auf den höehften Grad von Ungefundheit gebracht werden.«

Briftowe und Halmes theilen u. A. auch die Pläne des proviforifchen St. Thomas—

Hofpitals mit, zu deffen dauerndem Neubau, einem Grätenbau mit weit aus ein—

ander gefiellten Pavillons, 1867 der Grundftein gelegt wurde.

Eine Hofpitalverforgung der Landbevölkerung in England firebte Natier“£’)

zu Cranleigh an, der Gründer des erfien 1859 errichteten Cottage hofpz'tal dafelbft,
welcher kleine, örtliche Hofpitäler zu errichten vorfchlug, um den Kranken den Trans-

port zu einem entfernten Provinzial-Hofpital zu fparen. Man fürchtete, dafs

diefe kleinen Hüttenhofpitäler die grofsen Provinzial-Hofpitäler fchädigen würden.

H. Swete und Wynter widerlegten dies.
Letzterer fiellte fett, dafs bis 1866, alfa in 7 jahren, 16 Cottage-Hofpitäler entftanden und 67 im

Entitehen begriffen feien. Es follte, mit Ausnahme von London und den 6 Hauptftädten, auf je 1000 Ein»

wohner I Bett vorhanden fein; es gab aber nach Swete's Statiftik 9 Millionen nicht verforgte Einwohner;

LS fehlten fomit 9000 Betten oder, I Anitalt zu je 6 Betten gerechnet, 1500 Anftalten.

Hauptzwecke follten fein:

1) Behandlung von plötzlichen Unglücksfällen aller Art, fo wie anderer Krankheitsfälle unter den

ärmeren Claffen, die eine heftändige Auffieht, eine Operation oder folche Curmethoden erfordern, welche in

den Wohnungen der Patienten nicht mit Erfolg ausgeführt werden können, in ländlichen Diftricten, kleinen

Landfchaften und Hafenftädten.

z) Haltung von Niederlagen für ärztliche Inftrumente und Apparate better Qualität.

Unter :ärmeren Claffenu waren Taglöhner und kleine Ackerbauer, Handwerker, Mechaniker u. A.

verfianden. Fiir die Vermögenden, die den Bau durch Mittel fördern follten, würde die durch den Hofpital-

dienft verbefl'erte Ausbildung der Landärzte, fo wie das für die Praxis der Aerzte benutzbare Initrumenten-

Depot Erfatz bieten; ihre Schenkungen fänden geficherte Verwendung; auch die Verewigung der Namen

liefse fich mit den Stiftungen verbinden "“).

Burda” "”") konnte 1877 fagen; »Catlage—Hofpitäler find jetzt fo allgemein, dafs nur 5 Counties

fulche nicht befitzen.« Er fchätzt ihre Zahl im Vereinigten Königreich auf 200 und weist bis 187 5 deren

15 5 nach, von denen jedoch einige abzuziehen feien, die eine beträchtlich gröfsere Ausdehnung, als die ur-

(prüngliche von 2 bis 30 Betten angenommen hätten.«

Gegen die Ausbreitung infectiöfer Krankheiten waren in England in verfchie—

denen Jahren gefetzgeberifche Acte vollzogen worden. Doch nahmen erft 1866 bei

l‘lrfcheinen der Cholera in London neue Verordnungen Vorkehrungen zur Aufnahme

folcher Patienten in Ausficht‚ die kein Heim haben oder zu Haufe nicht paffend

behandelt werden können — >>und wo ein Cholerakranker in einem Haufe nicht

gut abgefondert werden kann, foll gleiche Vorkehrung für Aufnahme der Gefunden

getroffen werden«.
Auf Grund diefer Ordres vom 20. und. 21. Juli wurden Cholera-Hofpitäler in der Hauptftadt und

in den Provinzen errichtet, von denen einige, wie das im Tynemouth—urbamDifh-ict, von den örtlichen

Sanitätsbehörd<m als Hofpitäler zur Aufnahme von Kranken für verfchiedene infectiöfe Fieber erhalten

blieben.

749) Siehe: NATTER. 011 M: advantagts deriaaäle ta {lie medical profzf/inn und the fu&lz'c from village hq,flßitals.

3. Aufl. 1866.

750) Siehe: WARING‚ E. ]. Cottage hußz'fals, their 05jeds‚ advantages, and management. 1867. —— Deutfch‘. WA-

RING, E.]. Hüttenbofpitäler, ihr Zweck, ihre Vorzüge, ihre Einrichtungen, mit einem Nachtrag von W. MENCKE. Berlin 1871.

751) Siehe: BURDETT, H. C. The mftage Imß’z'tal, its orz'gz'n, )ragrg/s, management and work. London x877.

> 38 n, ff.
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In Folge der L'eberzeugung, »dafs Abfonderungs-Hofpitäler einen wefentlichen Theil der Verthei-

digung eines Diftrictes gegen Krankheiten bilden: und da {ich ihre Nützlichkeit erwiefen hatte, verlieh

die Sanitaty ad von 1866 der Server authority und in der Hauptfladt der 1Vuz'fance authority die Macht,

für die Einwohner ihrer Diflricte Hofpitäler oder temporäre Plätze zur Aufnahme folcher Kranker vor—

zufehen. Die erßeren Behörden befafsen die Rechte von Lara! éoarrls of lzezzlth, Geld gegen Sicherheit

von Steuern aufzunehmen und Land zu erwerben. Zwei oder mehrere Behörden follten fich zur Anlage

eines Hofpitals verbinden können. Den Richtern wurde das Recht gegeben, Perfonen ohne geeignete

Wohnung und Vorkehrung und folche, die einen Raum von mehr als 1 Familie bewohnen oder an Bord

eines Schiffes oder Dampfers befindlich find, nach dem Hofpital transportiren zu laden, wenn durch ein

Certificat eines legalen .llea’ical practitz'oner deren Erkrankung an gefährlichen contagiöfen oder infectiöfen

Leiden fe[t geflellt ift’“).

Im Jahre 1867 wurde die Stadt London durch eine befondere Claufel in der

Paar law act autorifirt, einen Metropolitan afylums (ward, der fich aus Delegirten

aller Diftricte zufammenfetzt, für die Hofpitalifirung der Kranken mit übertragbaren

Krankheiten zu organifiren. Diefe Behörde gründete 1870 das Homerton lzofpz'tal

für 200 und das Star/Ewa]! hafpz'tal für 198 Betten, dem Hampftead mit 160 und

Fulham mit 180 Betten folgten. ,
Die Folge des Feldzuges im Jahre 1866 war die Errichtung der Baracke in

der Charité zu Berlin, die unter Efle's Leitung entfiand; 1873 trat letzterer zurück.

10 Jahre fpäter (1877) wurde in der Charité der geburtshilfliche Pavillon er—

öffnet. 1879 errichtete man auf dem Platz des ehemaligen Oekonomiegebäudes,

das nur nothdürftig Kranke beherbergt hatte, die Nebenabtheilung für Aeufserlich-

kranke, einen zweigefchoffigen Bau mit Sälen zu 10 und 12 Betten und mit einem

Koflenaufwand von 1350 Mark für 1 Bett; 1881 folgt das neue, auf dem alten

Charité-Kirchhof errichtete Wafchhaus, 1883 der gynäkologifche Pavillon, 1887 das

neue Kinderhofpital für anfieckende Krankheiten.

Eine Anzahl anderer Baracken wurden in beftehenden Krankenhäufern er-

richtet. Im zweiten Garnifonslazareth in Berlin baute Steuer eine folche, jedoch

ohne Umgang und mit Fenf’terklappenlaterne. In der Klinik in der Ziegelflrafse

benutzte Langenbeck eine Kriegsbaracke; in Greifswald errichtete man eine Baracke

für Innerlichkranke. Andere Baracken entfianden in Kiel, Tübingen, Göttingen,

München etc.
Die Erfolge mit diefen Verfuchen waren von unmittelbarem Einfluß auf die

Errichtung mehrerer grofser Krankenhäufer in Deutfchland, deren Vorarbeiten fich

mehr oder weniger noch in den Feffeln des Corridorbaues bewegt hatten. Das fait

gleichzeitige Tagen einer Anzahl Baucommiffionen, in denen die hervorragendften

Aerzte mitwirkten, führte zu einem Wetteifer in der Geftaltung diefer Bauten in

Berlin, Heidelberg, München, Leipzig und Dresden. In allen diefen Orten erfolgte

das Zerlegen auch der Krankengebäude in Einzelbauten.
In Berlin gab die Stiftung von }. _‘7. Fasguel , der am 18. Januar 1864 der

Stadt 150000 Mark zum Bau eines Krankenhaufes vermachte, die Veranlaffung zur

Planung des erften flädtifchen Krankenhaufes dafelbft.
Es follte im Friedrichshain liegen und 600 Kranke beiderlei Gefehlechtes, bei Ausfchlufs von

Geif'teskranken, \Vöchnerinnen, Syphilitifchen, Pocken und Cholera, fallen. Die edlen, am 7. Juni 1867

vorgelegten Entwürfe der mit der Planung des Krankenhaufes beauftragten Architekten Gropius & Sf]zfllit/I'M

vertheilten die Krankenräume auf 4 zweigefchoffige Pavillons zu je 128 und 1 Ifolirgebäude mit 88 Betten.

75?) Siehe: Tmt]: annual „part of the local governmmt hard 1880—81. Supplement containing „part und ja!”:

_/uömittfd &] the öuards medical afficer on the uf: and influence qf ltq/fital: für injection: dx:/'eafer. Prrjäntni to 50111

hau/£: qf Parliament &] command of tler }llajeßy. London r882. S. 1 11. ff.
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Die vom Magiflrat gewählte Baucommiffion Ilellte unter I'irc/mw’s Beiftand im Frühjahr 1868 ein neues

Programm auf und forderte Gutachten von Emzarclz, Bam/z, Langenéecl', IVilms, Qm'nc/ce, E_[e und Herforu’i.

Die am 13. October vorgelegten Pläne zeigten eine ganz veränderte Geflalt, Die Anlage zerfiel nun: in
6 Zweigefchoffige Pavillons für Innerlichkranke, 4 eingefohoffige Pavillons für chirurgifche, 2 Ifolirgebäude
und 1 Operationsgebäude, 1 Verwaltungs- und 1 Oekonomiegebäude, 1 Badehaus, 1 Eishaus, das Leichen-
haus und 2 Thorgebäude mit Beamtenwohnungen. Die Ifolirgebäude waren geplant zur Abfonderung
von Krebs— und Ausfchlagkranken, deren Anblick anderen Kranken zu entziehen ift, für Augenkranke,
'l‘yphus, Scharlach u. A.

Die Leitung des Krankenhauswefens in Berlin beruht nunmehr auf folgender
Organifation 753).

Die Armenpflege, die hier auf Grund der Städteordnung vom 19. November 1808 von der Kg].
Armen—Direction am I. Januar 1820 auf die Itädtifche ArmemDirection, eine unter Aufficht des Magit'trats
{lebende Deputation, überging, zerfällt in die offene und in die gefehlofl'ene; die erItere führt den der
letzteren zugetheilten Krankenhäufern die meiften Aufzunehmenden zu. Doch haben diefe auch folche,
deren Zuftand die Zurückweifung nicht geflattet, und die ihnen von der Polizei überwiefenen Perfonen
aufzunehmen. Die unmittelbare Verwaltung der Krankenhäufer erfolgt durch Beamte, die den Titel
Directoren oder Infpectoren führen, unter Aufficht der gemifchten Deputationen.

Ueber die Zufiände, in welchen fich das frühere akademifche Krankenhaus in

Heidelberg 1865 befand, berichtet Weber754).
Das Wafchhaus und die Gruben der Aborte, die unter einem Theil des Gebäudes lagen, wurden

„zugleich zur Aufnahme der von faulenden Subf’tanzen durchtränkten Verbandftoffe und des Auswurfs aller
Art benutzten Bis vor Kurzem gab es für Bäder, Uringei'chirre, Blut u. f. w. keine befonderen Abgüfi'e.
Sie wurden in einzelnen Fällen in den Schmutzwinkeln der Umgebung ausgefchiittet.

Schon 1865 und 1866 hatte man Programme für einen Neubau aufgef’tellt.
Das letztere diente zur Unterlage für einen Wettbewerb, der nur Pläne nach dem
Corridorfyltem bot. Ein drittes Programm vom September 1868 brachte als Ge-
fammtgedanken »die Herf’tellung einer Anzahl getrennter Gebäude mit je nach ihrer
Bellimmung verfchiedener Conf’truction und Ausftattung in Vorfchlag. Die ver—
fchiedenen Gebäude follten fich theils an das Corridor-, theils an das Pavillon-,
theils an das Barackenfyftem anlehnen. Es war damit jene Combination gegeben,
welche mit dem Namen des gemifchten Blockfyf’cems bezeichnet werden kann«755).

Die medicinifche Klinik wurde in 2 zweigefchoffige Blockbauten und in 2 eingefchol'fige Pavillons,
die chirurgifche Klinik in 1 eben folchen Blockbau und in 4 eingefchoffige Pavillons zerlegt.

In München hatte Zenellz'75ö) die Erweiterung des in der Vorf’tadt Haidhaufen auf
der Höhe des rechten Ifarufers, im Olten der Stadt, gelegenen, 1846 gegründeten
Pfründen- und Krankenhaufes auf 600 Betten zu planen. Er fügte dem beftehenden
viergefchoffigen Gebäude 5 dreigefchoffige Pavillons für je 100 Kranke hinzu, die
in jedem Gefchofs einfeitig längs eines Corridors 4 Krankenfäle mit je 8 und
2 Ifolirzimmer mit je 3 Betten enthielten. Theeküche, Leibf’cuhl—Cabinete und
Wärterinnenzimmer liegen noch, wie in den alten Bauten, zwifchen den Sälen;
jenfeits des Corridors find Treppe, Bade— und Wäfchezimmer, fo wie jederfeits 2 Ab—
orte angeordnet.

Diefe 6 Pavillons lichen nach diefem Plan zu je 3 in ihrer Längsaxe fo, dafs zwifchen beiden
Reihen 40,86 m (= 140 Fufs) Abfland bleiben. Vor den Pavillons liegt das Aerztehaus mit der Apotheke,

753) Siehe: VIRCHOW‚ R. & A. GUTTSTADT. Die Anflalten der Stadt Berlin für die öffentliche Gefundheitspfiege und
für den naturwil'fenfchaftlichen Unterricht. Berlin 1886. S. 79.

7“) Siehe: WEBER, 0. Das akademifche Krankenhaus in Heidelberg, feine Mängel und die Bedürfnifl‘e eines Neu.
baues im Auftrage der Krankenhauscommiffion. Heidelberg 1865.

755) Siehe: KNAUFF, F. Das neue akademifche Krankenhaus in Heidelberg. Im Auftrag: der akademil'chen Kranken-
hauscommiffion befchrieben. München 1879. S. VIII.

755) Siehe: ZENETTI. Das Krankenhaus zu München, Vorßadt Haidhaufen. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u, Ing.-Vereins
1869, S. 45 11. Bl. XII, XIII.
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zwifchen den Reihen das Küchengebäude nebit dem Klofter; dahinter ein Querpavillon mit Einzelzimmern

zu Abl'onderungszwecken und am Ende Wafchküche und Kuhftall. Das alte Empfangsgebäude, ein

Pförtnerhaus und ein Stallgebäude in der Front, und das Leichenhaus am Ende ergänzen die Anlage.

In Leipzig teilte das alte St. ]acobs—Hofpital, das im Nordweften der Stadt

zwifchen dem Elfter— und dem Pleifse-Flufs am Rofenthal liegt, neu gebaut werden.

Der Rath der Stadt Leipzig hatte fchon 1864 von Vin/mw in Berlin und Haufe in

Göttingen ein Gutachten über diefes alte Hofpital und feine Lage mit Rücklicht auf

allfällige Umgeflaltung oder einen Neubau auf einem anderen Platze erbeten.
Diefes Gutachten 757) vom 9. Auguft dei'felben Jahres verwirft den bisherigen Bauplatz, wegen der

feuchten und tiefen Lage, der Befchafl'enheit des Grundes und Bodens, in delTen mehrere Fufs mächtiger,

mit Kies gemil'chter Lehml'chicht das Wafi'er bis 2 an5 unter die Oberfläche dringe, wo man den Boden

noch nach langer Trockenheit nafs finde, wegen der das Hofpital an zwei Seiten umgebenden Vegetation,

aus Hochwald und Unterholz beitehend, wegen Herantretens fchwerer \Viefennebel im Rofenthal, wegen

Durchdringens des Bodens mit dem übel riechenden Flufswaller und wegen der Möglichkeit einer Ein—

fchliefsung des Hofpitals durch Bauten an der Südweft- und an der Südoi’tfeite.

In erfier Linie wurde für einen Neubau der Exercierplatz, in zweiter Linie der ]ohannisgarten

empfohlen; letzterer biete auch den Vortheil grofser Nähe an der Univeriität, deren medicinil'cher Unter—

richt rnit dem Hofpital verbunden iii.

Die Beforgnifs, dafs das Brunnenwall'er von den Gräbern des alten ]ohannisfpitälifchen Friedhofes

verunreinigt werden möchte, konnten die Berichterflatter nicht theilen. Bisher feien in den näher gelegenen

Straßen folche Nachtheile nicht bemerkt worden, und ‚durch die Anlegung der neuen Queritrafse und

der dazu gehörigen Abzugscanäle, {0 wie durch die Anlegung der Brunnen an der füdöftlicheri Grenze

des Grundflückesa würde die möthige Sicherheit: gewonnen werden. »Die Entfernung der letzteren vom

Friedhofe (ungefähr 500 Fufs) würde grofs genug fein, um jede etwa auf dem Friedhofe eintretende Ver-

unreinigung für das Krankenhaus unfchädlich zu machen.-

Man wählte das Gelände in der füdlichen Vori’tadt, oberhalb des fog. Johannis-

thales, zwifchen der Chauffée und der Eifenbahn nach Altenburg. Das dort 1864

von Nicolai erbaute Waifenhaus war in Folge des Befehluffes, die Kinder bei Familien

auf dem Lande in Penfion zu geben, verwendbar; die Stadt erbaute auf der Pro-

fefforen Wunderlich und. lez'erfch Antrag 12 Baracken und initallirte hier das

neue Krankenhaus zu St. Jacob, Eingehende Studien der in Berlin und Greifswald

errichteten Baracken, durch den Hausverwalter F. Friedrich, wurden bei der Auf-

Ptellung der Specialpläne berückfichtigt, und am 17. März 1869 bewilligten die

Stadtverordneten die Kelten für 11 Baracken und die Nebengebäude.‘

In Dresden plante man, das feit 1845 zum Ptädtifchen Krankenhaus umgebaute

»Marcolinifche Palais« zu erweitern, deffen ausgedehnter Garten dies gettattete.
Das Krankenhaus hatte 1857 ein Ifolirhaus, 1866 2 Luftbuden erhalten. Der Plan des Stadtbaw

raths Friedrich für die ausgedehnten Neubauten, mit denen 1870 begonnen wurde, folgt gemifchtem

Syttem. Sie fetzen fish aus dem dreigefchoffigen log. Mutterhaus, einem Corridorbau für 124 Betten

von I-t'örmigen Grundplan, an deffen einem Ende jederfeits 1 und an deffen anderem Ende jederfeits 3,

zufammen 8 eingefchoffige Pavillons, zufammen, die unter lich parallel ftehen und mit dem Mutterhaus

durch gedeckte Wege in Höhe ihres Sockelgefchofl'es verbunden find.

Der Thätigkeit der Lazareth—Vereine begannen nun auch im Frieden Hofpitäler

zu entwachl'en, die unter dem Zeichen des rothen Kreuzes zur Ausbildung der

Krankenpflege und zur Sammlung von Erfahrungen in der Einrichtung und Verwaltung

folcher Anitalten für den Krieg vorbereiten follten. Der Frauen—LazarethVerein in

Berlin nahm auf Veranlaffung der Königin Augufta unmittelbar nach Schlufs feines

Lazarethes in der Köpenikerltrafse fein Wirken im Frieden auf und befehlofs am

3. Mai 1868, zunächfi: Pflegerinnen in der Charité zu Berlin ausbilden zu lal'fen und

757) Siehe. Gutachten über das Jakobshol'pital in Leipzig und den etwaigen Neubau eines Krankenhaul'es dafelb(t

VIRCHO\\, R. Gefammclte Abhandlungen auf dem Gebiete der öfi'entlichen Medicin etc. , Bd. II, S. 9r—98.



319

dann eigene Krankenanflalten zu errichten, um hier einigen derfelben Gelegenheit
zu dauernder Pflege zu geben.

So entfiand das auf einer vom Kriegsminif‘cer überwiefenen umfangreichen

Baufielle im Park des Kgl. Invalidenhaufes errichtete Augufia-Hofpital, das aus

2 nach dem Muf’cer der Charité—Baracke erbauten Pavillons und einem Verwaltungs-

gebäude fich zufammenfetzte. Im Herbft 1868 gegründet, konnte es am 6. April

1870 mit 36 Betten eröffnet werden; die Pläne Blankznfz‘ez'n’s waren unter Mit-

wirkung von Efle entf’tanden. .

Virchow 758) forderte in der Conferenz der Frauenvereine zu Berlin am

6. November 1869: weibliche Pflege auch für die Männerabtheilungen der öffent-

lichen Krankenhäufer, Errichtung von Schulen zur praktifchen und theoretifchen

Ausbildung von Pflegern und Pflegerinnen in jedem größeren Krankenhaus, deren
Unterhaltung der Stadt, der Provinz oder dem Staat obliegen tolle, und Unterfiützung

diel'er Beitrebungen durch Vereine, die Geldmittel zur Ausbildung von Pfiegern und

Pflegerinnen, zur fpäteren Unterfiützung diefer Perfonen und ihrer Genoffenfchaften
fammeln müfften.

Im März 1872 befehlofs der Vorf’tand des Frauen-Lazareth-Vereins zu Berlin

die Errichtung eines Afyls beim Auguita-Hofpital nach dem Beifpiel der Seitens der

Grofsherzogin von Baden in das Leben gerufenen Afyle (fiehe Art. 201, S. 189) zur

Ausbildung und Aufnahme von Krankenpflegerinnen.

Generalath Mefl759) zieht in einer Schrift vom Jahr 1872 die Ertheilung

von Unterricht für Pflegerinnen in einem eigenen Krankenhaus derfelben dem in all-

gemeinen i’cädtifchen oder in akademifchen Krankenhäufern zu ertheilenden Unterricht

vor, namentlich wenn die Zahl der Schülerinnen eine gröfsere ift. Dann könnten

die ganze Organifation und alle Einrichtungen für diel'en befonderen Zweck getroffen

und die Zahl der Schülerinnen müffte nicht befchränkt werden. Anftalten diefer

Art feien vom Staat zu bauen. Nie/e fügt einen Lageplan feinen Vorfchlägen bei.
Die Anfialt toll (ich zufarnmenfetzen aus:

a) Dem eigenen Krankenhaus zur praktifchen Lehre für Schülerinnen.

3) Einem Lehr- und Wohnhaus, das die Lehrzimmer für den theoretifchen Unterricht und die

\Vohnfiuben der Schülerinnen enthält.

1) Einem Afyl oder Mutterhaus ‚für die ausgelernten Schülerinnen, welche keine eigene Heimath oder

Wohnung haben . . . Hier fallen auch die im Dienfte der Krankenpflege alt oder fchwach Gewordenen

flets eine Zufluchtftätte finden.; Und aus

B) einem abgefonderten Gebäude für Oekonomie und Küche.

in'q/e’s Lageplan liegt ein Gelände von 150x225 : 33 750qm zu Grunde, an deffen fchmaler

Seite etwas rechts von der Mitte der Haupteingang liegt, von dem aus an einem in der Längsrichtung des

Geländes verlaufenden Verbindungsweg rechts das Afyl und dahinter in reichlichem Abfland das Wohn-

und Lehrhaus errichtet ift. Links, gegenüber dem letzteren beginnend, zieht [ich längs des Weges ein

Corridor hin, der die 5, ‚wenn möglich: eingefchoffigen Pavillons zu einem Grätenfyitem verbindet. Gegen-

über dem Ende diefer Gruppe (lebt rechts das Oekonomie- und Küchengebäude. Der Verbindungscorridor

endet in dem Verwaltungsgebäude, hinter dem in Doppel-Echelon 5 frei fiehende Baracken errichtet find.

Ein befonderes Wohngebäude für den Director in: in der linken Ecke der fchmalen Frontfeite des Geländes

geplant. Nebenzugänge zu letzterem find noch fenkrecht zur Mitte der Pavillonsgruppe in der Mitte der

rechten Längsfeite und neben dem Director—Wohnhaus angenommen.

Da Nirj/‘e’s Baracken und Pavillons -— unter letzteren verfleht er Baracken ohne Firftlüftung und

mit Decke — je 12 Betten erhalten tollen, würden die 10 Krankengebäude zufarmnen 120 Betten faffen,

deren jedem eine Grundfläche von 2824111 zufällt.

753) Siehe: VIRCHOW, R. Gefammelte Abhandlungen auf dem Gebiete der öffentlichen Medicin, Bd. II, S. 55 u. d'.

759) Siehe: NIESE, H. Vorfchlag und Plan zu einer Bildungs-Anftalt für Krankenpflegerinnen. 2. Aufl. Mit einer

Reformandeutung im Krankenhausbau. Altona 1872. S. 7 u. R'.
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Da Nic/z alle 10 bis 12 Jahre Vernichtung der inficirbaren Theile feiner Krankenräume fordert,

falls l)esinfection fich als ungenügend erweife, fchlägt er den billigeren Fachwerkbau für diefe vor; er

verlangt u. A. auch bei zweigefchoffigen Pavillons einen Zwifchenraum zum Ventiliren zwifchen Erd—

gefchofs und I. Obergefchofs. In den Pavillons follen auf jedes Bett 45 und in den Baracken 37 Ohm Luft-

raum gegeben werden.

Jede Landgemeinde fell eine gefchulte Krankenwärterin und eine mehrfach getheilte Baracke eben

folcher Bauart als Krankenhaus erhalten.

Gleichzeitig fuchte Dr. Mmcke die Vereine, bezw. das Centralcomite' des

preufsifchen Vereines für Errichtung kleiner Krankenhäufer zur Ausbildung von

Pflegerinnen für Landgemeinden zu intereffiren, wie er ein folches in VVilfter in das

Leben rief. Mittheilungen hierüber finden lich im Anhang feiner Ueberfetzung der

Schrift von Warz'ng”°).
Nie/e 7“) veröffentlichte 1873 , um die kleinen Zimmer zu 8 bis 12 Betten

ohne zu grofse Ausdehnung des Geländes beibehalten zu können, Aufficht und Pflege

weniger kof’cfpielig und zerfplittert zu gef’talten, einen Plan, der auf Combination

von 2 feiner Pavillons mit 2 feiner Baracken in Kreuzform um das Zimmer der

Pflegerin gegründet ift.
Da er die Baracken namentlich fiir gewiffe fieberhafte und Infections-Krankheiten, wie z. B. Typhus,

Blattern u. I. W., und befonders für Verwundete vorfieht, fo find deren Räume hier mit denjenigen der anderen

Kranken, von denen man fie fonft zu trennen fuchte, verbunden; die Nachtheile diefer Verbindung will

er durch abfchliefsbare Doppelthüren zwifchen dem Centralraum und den Krankenräumen und durch Vor—

fehen unmittelbarer Eingänge zu letzteren wieder aufheben. Mefe dachte fich einen folchen Bau für

32 Betten als Erfatz der üblichen Saalbauten von 30 Betten durch 4 kleine Abtheilungen mit je 8 Betten.

In noch weniger glücklicher Weile foll die Vertheilung von Männern und Frauen in dem durch

Fig. 52 762) dargeftellten Krankenhaus für 32 Betten {0 erfolgen, dafs a der Männer-, c der Weiber-Pavillon,

dagegen 5 die Männer- und d die Weiber-Baracke bilden; die Unzuträglichkeiten, die aus dem Gegen-

überliegen von Fenitern der Weiber- und Männerabtheilung {ich ergeben, will er in der Mitte zwifchen

beiden, durch eine »mit immergrünem Rankengewächs oder Nadelholzc bepflanzte Bretterwand befeitigen.

In das Zimmer der Pflegerin werden auch die Operationen verwiefen. Luftklappen in den Scheide-

wänden der Badezimmer ermöglichen eine Durchlüftung. Ein Obergefchofs über dem Centralraum fall, da

das Gebäude als eigenes Krankenhaus einer Bildungsanftalt für Pflegerinnen gedacht ill., von der Oberin

und ihren Schülerinnen benutzt werden.

Die Säle follen durch lothrechte Luft-Abzugsfchlote in den Ecken entlüftet werden, und die Aborte,

über denen der Raum für die Patientenkleidung liegt, find durch einen nVentilationsraum'« von den Sälen

getrennt, von dem aus die Abfuhr-ung der Excremente zu erfolgen hat. Das mit der Leichenkammer

zufammengebaute Küchen und Wirthfchaftsgebäude fell zwifchen 2 Flügeln des Kreuzbaues Reben.

Aehnlich gruppirt M'e/e auf einer anderen Tafel ein Dorflazareth für 8 Betten aus 4 Zimmern

mit je 2 dergleichen. Hier liegt die unterkellerte, maffiv gemauerte Küche an Stelle von 11 in Fig. 52. —-

Aus 4 Sälen mit je 12 Betten fetzt fich ein zweigefchoffiges Krankenhaus mit 112 bis 120 Betten zufammen,

und aus 4 Gebäuden diefer Gattung combinirt [Vie/e ein Krankenhaus für 500 Betten fo, dafs in deren

Mitte das Oekonomiegebäude, rechts und links das Aufnahme-, bezw. das Aerztehaus, in den 4 Ecken

des Geländes Gebäude für den ärztlichen und den ökonomifchen Director, das Leichenhaus und das Wal'ch—

haus angeordnet find.

Im Amalia—Hofpital zu Utrecht liefs Prinz Heinrich der Niederlande 1876 einen

Pavillon anlegen, welcher dem Niefe'fchen Kreuzbau zu 32 Betten nach Gruber"“)

entfpricht.

750) Siehe: WARING, a. a. O.

751) Nuasa, H. Das combinirte Pavillon— und Barackem$yitern beim Bau von Krankenhäufern in Dörfern, kleinen

und großen Städten. Altona 1873.

762) Nach ebendaf., Taf. ll.
763) Siehe: GRL'BER, F. Neuere Krankenhäul'er. Bericht über die Weltausitellung in Paris 1878. Herausgegeben mit

Unterfliitzung der k. k. öfterreichifchen Commiffion fiir die \Veltausfirellung in Paris im Jahre 1878. Heft VII. Wien

1879. 5. Gr.
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Küchen- und Wirthl'chaftsgebäude.

Krankenhaus für 32 Betten nach [Vie/e 762).

Von den 4 Nebenräumen am Centralraum enthält der eine die Treppe, Bade- und Wafchzimmer,
ein anderer die Spülküche, der dritte ein Wärterzimmer und der vierte, eingefchoffige noch ein Bade-
und Wafchzimmer‚

Die gründlichen Studien des Architekten Plage"“) für das neu zu erbauende 337.
Krankenhaus in Wiesbaden enthalten das darnach bearbeitete ausführliche Pro- Plage's

Programmgramm für diefen Bau und 2 Planfkizzen für die Gefammtanlage vom Jahr 1871 fürdas
und 1872. Krankenhaus

zuPlage bildete IO Krankenabtheilungen, die er aufser im Verwaltungsgebäude in 12 Einzelbauten Wiesbaden-
gemifchten Syflems unterbringt; außerdem find folgende befondere Gebäude errichtet für: I) die Ver-
waltung; :) den Betfaal, unter welchem das Leichenhaus liegt; 3) die allgemeinen Bäder und den Operations-
faal; 4) Küche, Wafchküche und Kefl'elhaus; 5) das Strohmagazin, die Feuerlöl'chgeräthe. den Gärtner u.f. W.
Die Krankenfäle in den Pavillons, bezw. Baracken haben nur 8 bis 12 Betten. 'Die Vertheilung der
Abtheilungen zeigt die nachßehende Ueberficht"“):

 

754) Siehe: PLAGE, E. Studien über Krankenhäul'er mit Anwendung der daraus gewonnenen Rei'ultate auf das Pro-gramm und die Vorarbeiten des neu zu erbauenden Krankenhaufes in Wiesbaden. Zeiti'chr. f. Bauw. x873 , S. 305 u. 437. —Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin x873.
765) Siehe ebendaf., S. 482.
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‘l Zahl der Betten

Zerlegl in: Art der Inßallation

zu- für für

fammen Männer Frauen

. l
r. Abtheilung für zahlende Kranke . ‚l 30 15 15 ‘l in den oberen Gefchoffen des. Verwaltungsgebäudes.

z. , Medicinifche Abtheilung (innere Kranke) ,‘ 40 23 zo 1 2 zweigefchoffige Pavillons.

3. ‘ Chirurgifche Abtheilung . . . . . . 7 19 14 5 2 zweigefchoffige Pavillons, einfchl. 9 u. einem Theil

von 5.

4. Syphilitifche Abtheilung . . . . . ‘ 30 10 20 2 zweigefchoffige Pavillons, einfchl. des Refles von5.

5. ‘ Abtheilung für Krätzekranke . . ‘ 15 IO 5 ”in 3 und 4 vertheilt.

6. Abtheilung für Typhuskranke . . l 20 10 to 2 eingefchoffige gemauerte Baracken.

7. Geburtshilfliche Abtheilung . 31 8 —— 8 r desgleichen.

S. Abtheilung für Pockenkranke . . . . : 18 10 8 2 desgleichen, aber mit völlig getrennter Verwal-

: ?! tung, Koch— und Wafcheinrichtung.

9. Referve-Abtheilung . . . . . . . . ‘} 24 14 m lfiehe in 3.

10. Räume zur zeitweifen Aufnahme Geiftes- :4 l

, kranker . . 2 ‘ r 1 lam.Verwaltungsgebäude von 8 angebaut.
\ l

; 3l 206 l 104 l 102 .i

Der in Folge eines VVettbewerbes am 9. Juni 1874 preisgekrönte Entwurf von

Gropius & Schmz'ede7z zeigt 14 Einzelgebéiude. 1876 befchlofs die Stadt, von diefen

zunächft 8 auszuführen: das Verwaltungsgebäude mit 14 Betten, I zweigefchoffigen

Pavillon für Innerlichkranke mit 52, I desgleichen für fyphilitifche und Krätzekranke

mit 46, I eingefchoffigen Pavillon für Typhuskranke mit. 24 und I eben folchen

für Chirurgifchkranke mit 20 Betten, das Wafchhaus und das Leichenhaus.

Ueber den Werth fefter, folider Krankenhaus und Barackenanlagen verhandelte
die hygienifche Section der 46. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte

zu Wiesbaden (1873 766).
Rot/z fafft fein Urtheil dahin zufammen, dafs er »als Hauptbau ein Steinlazareth wünfche, ohne

dafs er eine fpecififche Form des Krankenhaufes als allein muftergiltig aufftellen wolle. Baracken will

er dagegen nur als Abfonderungsräume oder als Sommerproviforien gelten laffen. Solche Baracken in

gröfserer Menge für die verfchiedenen Krankheiten, die zu ifoliren find, empfehlen fich nur in umfang-

reicheren Hofpitälern, zumal für gröfsere Städte. Für kleine Lazarethe fei es belTer,'ein Ifolirhaus zu

bauen mit kleinen Zimmern, deren jedes eine Thür nach aufsen habe mit gegenüber liegendem Fentter,

vor den Thüren eine durchgehende Veranda.«

In der Verhandlung der II. Verfammlung des deutfchen Vereins für öffentliche

Gefundheitspflege zu Danzig (1874) über die Vereinigung verfchiedener Krankheiten

in einem Hofpital referirten Sander und Effe'””).
In Deutfchland hänge die Mehrzahl der Krankenhäufer von der bürgerlichen Gemeinde fo ab,

dafs lie jeden Kranken, den die Armenverwaltung ihnen zufchickt, aufnehmen müffen. Fiir Cholera- und

Pockenkranke beftehe gefetzliche Verpflichtung zur Abfonderung, die auf Unterbringung der erlten Fälle

den Schwerpunkt legt. Fiir Syphilis, die man in den englifchen Hafenflädten wegen Ueberwachung der

Proftitution abfondere, genügen bei uns befondere Abtheilungen.

Eß’e verlangt Eintheilung der Kranken in innerliche und äufserliche, männliche und weibliche, ver—

legt Syphilis- und Krätze-Kranke in die Dachgefchofl'e und fordert für Pocken, Cholera und Typhus ex-

anthematicus7 dafs fie nicht unter einem Dach mit anderen Kranken liegen follen.

Sander tritt für Abfonderung von Pocken, Scharlach, Mafem, Flecktyphus, Rofe, Puerperalfieber

und Hofpitalbrand ein.

 

755) Siehe: Ran-n, W. Ueber den Werth fetter, folider Krankenhaus- und Barackenanlagen. Referat und Discuffron

in der hygienifchen Section der 46. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte zu Wiesbaden. Deutfche Viert. f. 235.

Gefundheitspfl. x874. 3.143.

T67) Siehe: SANDER, F. & Essß. Welche Gründe fprechen für, welche gegen die Vereinigung verfchiedener Arten von

Krankheiten in einem Hofpital? Referat und Discuffion auf der II. Verfammlung des deutfchen Vereins für öffentliche Gefund.

heitspliege zu Danzig. Deutfche Viert. f. ötf. Gefundheilspfl. 1875, S. 88 u. ff.
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Auf dem internationalen Congrefs für Hygiene, Rettungswefen und Social-

ökonomie in Brüffel (1876) machte Dr. Herpaz'rfl“), der grundfätzlich in Hofpitälern

keine Entbindungsanfialten als Dependenzen zulaffen will, für Geftaltung allgemeiner
Hofpitäler die folgenden Vorfchläge. .

Er acceptirt ein weiträumiges Pavillonfyftem, defTen Quartiere in der Höhe des Erdgefchoffes durch

möglichfl: von den Gebäuden fern gehaltene Colonnaden verbunden find (V n. VIII). Diel'e münden in

einen gedeckten Spazierplatz, eine Art Glashaus, auf dem inmitten der umftehenden Pavillons frei ge-

lafl'enen Platz. Der Wintergarten fall während fcblechten Wetters den Reconvalefcenten aufser Bett geöffnet

fein. Er ift reichlich zu h'iften und [011 in ein Refectorium und in ein Lefecabinet umgewandelt werden

können (IX). Bis zur Errichtung von Reconvalefcenten—Afylen ift es unentbehrlich, den Genefenden

Pavillons zu fichern, wo fie fich vor der nosocomialen Infection gefchützt finden (XII). Die Krankenläle

fallen nur 10 bis „, die der Reconvalefcenten 20 Betten enthalten (XIII).

Dr. G. Wj/lz? 769), der I872 als Chirurg im Bellevue-Hofpital zu New-York

(liche Art. I96, S. 186) die fchlechten Wirkungen armfeliger Pflege und fchlechter

Bauart auf das Befinden der Patienten kennen gelernt hatte, legte als Mitglied des

Ptändigen Hofpital-Comités der New York ßafe c/1an'tzks aid aßacz'atz'on diefer Gefell—

fchaft im December 1873 den Plan eines eingefchoffigen Hofpitalfaales vor, der von

den Nebenräumen getrennt ilt, um dadurch alle 4 Saalwände möglichlt vollkommen

mit der Aufsenluft in Berührung zu bringen. Diefer Saaltypus, bei welchem er die

Verbindung beider Theile durch einen Winkelcorridor bewirkt, liegt dem Plan für

ein allgemeines Hofpital zu 400 Betten zu Grunde, den er in feiner im Juni 1876

mit dem Boy! on—Preis gekrönten Schrift veröffentlichte.
Diefes allgemeine Hofpital fell 400 Betten enthalten undaufser der Pflege von bedürftigen Kranken

auch, [0 weit es hiermit lich verträgt, als Lehranftalt für Aerzte und zur Ausbildung von Pflegerinnen

dienen; eine Entbindungsabtheilung fall nicht mit ihm verbunden werden; die Aufzunehmenden befchränken

lich daher auf medicinifche und chirurgifche Kranke und folche befondere Fälle, die in keiner Weife den

Anderen gefährlich find und in Verbindung mit einem folchen Inftitut bequem behandelt werden können;

eine kleine Zahl von Betten ift für Fremde und andere Zahlende zu referviren 770).

Die Aufzunehmenden theilt VVylz'e in 4 Claffen”‘); er fordert:

a) Krankenräume permanentefBauart für:

ClafTe I. Nicht angefteckte Fälle und folche, die nicht geneigt find, angelteckt zu Werden oder

Andere anznftecken —— wie Rheumatismus, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten u. f. w.; ihre Säle können

25 bis 29 Betten enthalten.

Claffe II. Nicht anfieckende Fälle und folche, die Anderen nicht gefährlich werden, aber geneigt

find, angefteckt zu werden, wie vernachläffigte Wunden, Schnittwunden, leichte Schädelfracturen ii. I. W.,

deren Säle nur 19 bis 25 Betten enthalten follen.

@) Krankenfäle von mehr oder weniger temporärer Bauart mit Nebenräumen permanenter Art für:

Clalle III. Nicht anfieckende Fälle, die aber immer geneigt find, anfieckend und gefährlich für

Andere zu werden, wie Schwerverwundete, Brandige u. f. w., deren Säle 12 bis 16 Betten nicht über-

fchreiten fallen.

T) Unterkunftsräume die häufiger zerftört und erneuert werden können für:

Claffe IV. Infectiöfe und contagiöfe Fälle, wie Pyämie, Septikämie, Eryfipel, Gangräne u. f. w.,

für welche Hütten und Zelte mit 2 bis 4 Betten vorzufehen find.

Es if't wünfchenswerth, dafs alle diefe Kranken in Krankenräumen von eingefchoffigen Pavillons

behandelt werden; bei Claffe II und III ift dies wefentlich. Die angegebene Bettenzahl bezieht fich bei

Claffe I bis III auf eine gleiche Saalgröfse.

In feinem Idealplan (Fig. 53 772) hat lVy/z'e den einzigen Zugang zum Hofpitalgelände in der Mitte

der Nordfeite angenommen. Etwa 30m (: 100 Fuß) dahinter liegt das Verwaltungsgebäude, deffen Lage

WS) Siehe: Congrés international d‘lzygz'éne, de/anwtage el d’éczmomz'e jbcz'ale. Bruxelles 1876. Bd. I. Paris u.

Brüffel 1877. S. 2x8.

7%) Siehe: \VYLIE, a. a. O., S. 5 u. R'.

770) Siehe ebendaf., S. 88.

7“) Siehe ehendnf.‚ S. 94, 96, 99 11. ff.

772) Nach ehendaf.‚ Plan 6 bei S. 150.

34°‘
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34!-
1Vylz'e’s

Pläne und

Vorl'chläge.



324

Fig. 53.
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Plan zu einem allgemeinen Hol'pital für 400 Betten nach Wylie772).

Verwaltung und Oekonomie:

I. Verwaltungsgebäude. 3. Schuppen fiir Apothekerwaaren.

2. Beide-, Küchen- und Magazingebäude. 4. Operationstheater.

Krankengebäude:

5. Für zahlende Kranke: 2 Säle mit zufammen . . . . . . . . 3c—- 32 Betten 773).

6. Fiir medicinifche Kranke:

4 permanente Säle mit je 25—29 7Nr), zufammen . . . . . Ion—nö «

3 temporäre Säle mit je 12—167“), zufammen . . . . . . 36—— 48 =

7. Für chirurgil'che Kranke:

; permanente Säle mit je 19—25 774), zufammen . . . . . 38— 50 v

2 temporäre Säle mit je 12—r6, zufammen . . . . . . . 24— 32 «

8. Fiir Frauenkrankheiten: ! Saal mit . . . . . . . . . . . 19— 25 «

9. Für Fieber-kranke: 1 temporärer Saal mit . . . . . . . . . 19— 25 u

10. Für Kinder: 1 Saal mit . . . . . . . . . . . . . . . 12— 16 «

11. Hütten für befondere Fälle: 12 Stück mit je 2—4774)‚ zufammen . 24— 48 «

12. Hütten und Zelte fiir Infectiöfe: 7 Stück mit je 2—4, zufammen . 14— 28 '
13. Hütten für zahlende Kranke: 2 Stück mit je 2—4, zufammen . . 4— 8 «

Insgefammt 313—419 Betten.

Allgemeine Dienfi:ez

14. Wal'chhaus. 17. Pflegerirmenfchule. zo. Leichenhaus und pathologil'che
15. Gärtner. 18. Apotheke. Abtheilung.
16. Wohnhaus der Aerzte. 19. Stall und Remife. 21. Für plötzliche Unglücksfälle.

778) Siehe ebendal'.‚ s. .36 u. fr. '
7'“) Siehe ebendaf.‚ S. 99 u. IT.
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die herrfchenden Sommerwinde nicht abhalten fell. Es beliebt aus 3 Gefchoffen, aufser dem das Erdreich

um 2,44 m (: 8 Fufs) überragenden Sockelgefchofs.

Hinter ihm gruppiren fich um diefen Bau: das Magazin-, Küchen- und Badegebäude, der Schuppen

für Apothekerwaaren und das Operationstheater, defi'en Zuhörerplätze auf die Zahl eingefchränkt werden

follen, die im Stande ift, eine Operation gut zu beobachten. Diefe Gebäude find unter fich, fo wie mit der

Pfiegerinneni'chule und mit den Nebengebäuden aller Krankenfäle durch einen überirdifchen, verglasten

und. terraffirten Conidor, der gleiche Höhe mit dem Sockelgefchofs des Verwaltungsgebäudes hat, ver-

bunden. Aufser Verbindung mit diefem liegen links in der Front: Apotheke, Leichenhaus mit der patho-

logifchen Abtheilung, Stall und Remife. Zwifchen dem Verwaltungsgebäude und dem links von ihm

gelegenen Haus für Zahlende befindet fich, in zweckmäl'siger Lage zu erlterem, zum Operationstheater und

zu den Stallnngen für die Ambulanzen ein kleines Gebäude, wo fchwere Fälle in unmittelbare Behandlung

genommen werden und einige Stunden zur erften Hilfeleiftung verbleiben können, ehe fie nach den Sälen

kommen. In der rechten Ecke liegen neben dem dreigefchoffigen, mit der Pflegerinnenfchule verbundenen

Heim derfelben, wo diefe teilen und fchlafen, das Haus der Aerzte und das des Gärtners, {0 wie hinter

ihm das \Vafchhaus mit einem theils mit Glas gedeckten Trockenplatz daneben.

Hinter diefem Theile find die eingefchoffigen Krankenpavillons in 2 Reihen mit ihrer Längsaxe

von Nord nach Süd in einem Abitand von 21,95!!! (= 72 Puls) in jeder Reihe unter fich bei 7,32m

(: 24 Fufs) Höhe vom Erdboden bis zur Dachtraufe angeordnet.

Die links von der Mittelaxe des Geländes ftehenden Pavillons find für Männer, die rechts (lebenden

für Frauen heftimmt. Von den in der eriten Reihe ftehenden 7 Pavillons der medicinifchen Abtheilnng

find die letzten beiden links und der letzte rechts temporären Charakters. Die zweite Reihe fetzt fich

aus 4 chirurgifchen Pavillons, von denen 2 temporär find, I Pavillon für Frauenkrankheiten, dem tempo-

rären Fieberfaal und dem diesfeits des Verbindungsweges liegenden achteckigen Kinderfaal zufammen.

Die Krankenfäle, die im Uebrigen gleiche Gröfse haben, meffen 33,55 )( 9,14X4,57 bis 7,32 m (:= 110

)( 30 )( 15 bis 24 Fufs); ihr Fufsboden liegt 2,44m (: 8 Ful's) über dem Erdreich auf Steinpfeilern und

Bogen. Die Säle find mit dem Corridor durch das Sockelgefchofs des Nebengebäudes und mit [einer

Plattform durch eine Brücke unmittelbar verbunden. Am Südende des Saales führt von der dort an—

geordneten Veranda eine Freitreppe in den Garten.

Aus der dem Plan in Fig. 53 beigefügten Legende ergiebt fich eine Belagsfähigkeit von reichlich

400 Betten, wenn man Wylz'e's Höchftziffern für den Belag der Säle in den Abtheilungen zuläfl't. In

diefem Falle bietet der zu Grunde 'gelegte Saal für Clafl'e I, II und 111 10,55, bezw. 12,25 und 19,12 qm

Flächenraum und 62,66, bezw. 72,76 und 113,51cbm Luftraum, fo wie 2,23, bezw. 2,57 und 4,19 lauf. Meter

Wandfläche für I Bett. Wylz'e fordert aber an anderen Stellen 2,74, bezw. 3,05 und 4,88 lauf. Meter

(: 9, bezw. 10 und 16 lauf. Fufs 775) Wandfläche und wünfcht, dafs bei fchweren Fällen 3 bis 4 Nach-

barbetten leer bleiben follen. Dies geflattet nur einen fehr viel geringeren Gefammtbelag.

Auf den eingezäunten Plätzen rechts und links find Hütten für Specialfälle angeordnet; eben folche

giebt es für die Gebäude der Zahlenden, die in Einzelzellen längs eines Mittelcorridors untergebracht find.

Andere Einzäunungen wurden für Infectionshütten oder -Zelte vorgefehen. Auf alle Einzelheiten in den

Plänen für die Hütten und Pavillons wird in einem der nächflen Kapitel zurückgekommen werden. Die

ganze, für das Hofpital beanfpruchte Bodenfläche beträgt 335,5 )( 295,6 :: 9917461111 oder rund 248 qm

für 1 Bett.

VV)IIZ'£ macht weiterhin folgende Vorfchläge bezüglich der Verbefferung des

Syltems der Krankenhauspflege.
Solche Hofpitäler zu 400 Betten fallen in grofsen Städten, wo die Strafsen durchfchnittlich nicht mehr

als 15,2 bis 18,3 m (50 bis 60 Fufs) Breite haben, wenn man fie. nicht in einem großen Park anordnen kann,

außerhalb der Stadt liegen. Das dann zum Transport nöthige Ambulanzenfyitern fell je nach den Verhält-

niffen mit einem oder mehreren kleinen Aufnahmellofpitälern 776) in Verbindung ftehen. Diele, zur unmittel-

baren Aufnahme von Unglücksfällen und von dringlichen Fällen bis zur Ueberführung in das allgemeine

Hofpital beftimrnt, fallen nicht mehr als 4 bis 6 Betten enthalten und in verfchiedenen Theilen der Stadt,

wo fie am meiden benöthigt find, liegen. Ihr Perfonal fell aus I jüngeren Chirurgen, i Wärterin und

I Wärter beflehen. '

Jedes Aufnahme—Hofpital ill durch Telegraphenleitung mit den Polizei-Stationen feines Bezirkes und

mit dem allgemeinen Hofpital zu verbinden, fo wie mit einer Ambulanz zu verfehen, die immer in Bereit-

fchaft iii, nach der Stelle eines Unglücksfalles abzufahren.

75) Siehe ebendafi, S. re:.

79) Siehe ebendaf„ S. 161 u. tt".

'i

7



342.

Neue

Saalformcn.

320

Die Aufnahme-Hofpitäler und die Ambulanzen können in Verbindung mit irgend einer ßädtifchen
Abtheilung, wie derjenigen der Polizei, gebracht werden, fo dafs ein Theil einer Polizei-Station für das
Hufpital benutzt würde.

Für die bedürftigen Armen kleiner Städte 7") und der Landbezirke follen dort, wo folche wegen
Mangel an Vorkehrungen noch nach dem Provinz-Armenhaufe gefchickt werden, wenn ihre Zahl 10 bis 12
nicht überfchreitet, 4 bis 5 Cotlage5 von je 2 bis 6 Betten vorgefehen werden, von denen 1 oder 2
für Infectionsfälle refervirt bleiben müfi'en. »Wenn die Zahl der bedürftigen Kranken, welche der Be.
handlung der Gemeinde unterliegen, 30 überfahreitet, wird es heller fein, ein vom Armenhaul'e getrenntes
Hofpital zu errichten. Ein kleines Verwaltungsgebäude und 2 Säle von nicht mehr als je 16 bis 20 Betten
—— einer für Männer, der andere für Frauen, ergänzt durch verfchiedene Ifolirhütten _ würde dem
entfprechen ‚ . .«

In Städten verhalten (ich die medicinifchen Fälle in einem allgemeinen Hofpital zu den chirur-
gifchen Fällen, wie 2 : 1. Auf dem Lande kann, wenn die wohlhabende Claffe ihre Pflicht gegen die
Armen thut, die Mehrheit der bedürftigen Kranken am beften in ihren Wohnungen verpflegt werden, und
nur jene Clafl'e, die befondere medicinifche und chirurgifche Kunft und den Vortheil ausgebildeter und
fiändiger Pflege fordert, wird nach dem Hofpital gefendet werden, und von folchen Fällen wird die gröfsere
Zahl chirurgifch fein. Wenn die Kinder mit den Frauen untergebracht find, follen die Vorkehrungen für
beide Gefchlechter nahezu gleich fein.

Der Verfaffer fügt einen Plan für ein Hofpital von 72 Betten bei, das ein Gelände von 183m
(: 600 Fufs) Breite bei 122m (: 400 Fufs) Tiefe beanfprucht (Fig. 547").

35 @Zägäg°

?°°°°gä%f ]. Verwaltungsgebäude.

°a° 2. Küche.

3. Medicinifche Abtheilung.

4. Chirurgifche Abtheilung.

0-0 5. Dienftgebäude.

€£Qffiän 6. Cn#tzge fiir Zahlende.

7. Hütte fiir befunden: Fälle.

& Ifolirhütte.

9    \ 0

i, . Leichenhaus.

. Stallgebäude.
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1 : 2666233.

Plan zu einem kleinen Hofpital für 72 Betten nach I/Vylz'fl”).
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Jede Seite, die für Männer wie die für Frauen, fetzt fich aus zwei 24m langen Pavillons zufammen,
deren Dienftgebäude beiden gemeinfchaftlich ift. Das Hofpital hat einen Eingang in der Front und
einen zweiten hinter dem Stallgebäude, das an der Nordfeite liegt. Das vor letzterem geplante Leichen—
haus würde, wie der Verfaffer hinzufügt, beifer weiter von den Sälen_ weg, in einer von Bäumen um-
gebenen Ecke, liegen. 2 Cottage: für Zahlende in der Front und 4 Ifolirhütten ergänzen die Anlage,
deren Mittelpunkt das Verwaltungs- und das ihm angefügte Küchengebäude bilden. An der Nordfeite ift ein
dichter Hain von immergrünen Bäumen zum Schutz vor den Winterwinden angepflanzt gedacht.

Zu den Vorarbeiten für das ]ohns—Hopkins—Hofpital in Baltimore gehören die
eingehenden Studien von fünf Aerzten: _‘7. Billz'ngs, N. Pol/om, _‘}’. _?”0nes, C. Morris,
Si. sz't/z und des Architekten ‚?. R. Niernfe'e, die in einem fiattlichen Band 779)
veröffentlicht wurden und ebenfalls Vorfchläge für die Umbildung der bisher üblichen
Saalbauform enthalten.

Sr. Smith macht hier gleichfalls den Vorfchlag, die Nebenräume des Saales von diefem zu trennen.
N. Fo{/om fchlägt nach dem Vorbild eines von G. M Dexter 1844 bei Erweiterung des Maflachuf6tts-

777) Siehe ebendaf.‚ S. 166.

773) Nach ebendaf.‚ S. 170.

779) Siehe: Hq/jtilal flans. Five ej'ays relating to th: canflruch'an, arganizalz'an and management q/ hoßitalx‚
cantrißutezz' by their du!/mr: for the uff: of the 7almr Hopkin: Ira/'}ital of Baltimore. New—York 1875.
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Generalhofpitals erdachten Saales vor, das Verhältnifs von Krankenfälen dem Quadrat zu nähern, um

Heizung und Lüftung defl'elben centralifiren zu können, fo dafs der grofse Lüftungsfchornftein die Mitte

des Saales von 17,01 )( 13,11 m (= 56 X 43 Fufs) einnimmt, von deffen 23 Betten je 6 an 3 Seiten und 5

an der Eingangsfeite ftehen. Ein zweiter foleber Saal war 1873 in diefem Hofpital erbaut worden.

_‘7. R. Nz'ern/ée giebt Pläne für achteckige Säle, die in demfelben Grundgedanken wurzeln. In Ant«

werpen wurde 1876 der Grundftein zu einem Krankenhaufe gelegt, deffen Säle kreisrunde Form mit

Abfonderung der Nebenräume verbanden.

Die englifche Gefetzgebung zur Bekämpfung infectiöfer Krankheiten regelt die

Unterkunft von an folchen Erkrankten. Nach der Sanz'lary laws amena’mmt act von

1874 kann in England der Local governmenl board jedes Hofpital, das in paffender

Entfernung vom Bezirk einer Behörde liegt, als innerhalb diefes Bezirkes liegend

erklären, was die Public lzzaltlz ac! von 1875 dahin erweitert, dafs das Hofpital im
Bezirk oder in paffender Entfernung von ihm liegen foll.

Jede Localbehörde wird ferner ermächtigt: 1) einen oder mehrere Wagen zur Fortfchaffung inficirter

Perfonen vorzufehen und zu erhalten; 2) eine geeignete Stelle mit allen zur Desinfection von Betten,

Kleidern oder anderen Artikeln nöthigen Vorrichtungen und Wartung, die unentgeltlich zu bewirken ill.,

vorzufehen; 3) Zeritörung inficirter Betten, Kleider und anderer Gegenftände anzuordnen und dafür Erfatz

zu gewähren; 4) ein Leichenhaus vorzufehen und auszuftatten. Der Local governmen! board kann Regu—

lative innerhalb des Bezirkes in Kraft fetzen, ändern und zurücknehmen, zwei oder mehr Localbehörden

auffordern oder bevollmächtigen, behufs Verhinderung von epidemifcheu Krankheiten zufammenzuwirken

und die Art delfen, fo wie die der gegenfeitigen Verrechnung vorfchreiben.

Die Grundfätze, die bei Verforgung mit temporären Abfonderungsmitteln ein-

zuhalten find, wurden in einem Memorandum des Priwy councz'l qf/ice von 1871, das

in erweiterter Form vom Local government board im December 1876780) wieder aus—
gegeben wurde, feft gelegt. »Die Nützlichkeit folcher Mittel« — heifst es darin ——

»hängt in hohem Grade davon ab, dafs fie vor dem unmittelbaren Bedarf bereit fiehen.«
Wenn zwei infectiöfe Krankheiten an einem Ort oder zu einer Zeit vorherrfchen, fallen die Patienten

der einen Krankheit nicht mit Patienten der anderen einen Saal theilen können. jedes Dorf foll

daher (lets bereit fein, Unterkunft augenblicklich oder wenige Stunden nach Anzeige für 4 Infectionsfälle

in wenigflzens 2 Räumen zu bieten, ohne ihre Verlegung auf eine zu grofse Entfernung zu fordern. Ein

befcheidenes, 4- oder 6-räumiges Cottage zur Verfügung der Behörde entfpricht am beften diefem Zweck,

oder es follen fette Abmachungen mit zuverläffigen, kinderlofen Cottage-Pächtern getroffen werden, dafs

fie im Falle der Neth Patienten, die folcher Unterkunft bedürfen, aufnehmen und pflegen; kleine benach-

barte Dörfer können, wenn [ie unter derfelben Sanitätsbehörde Reben, folche Anordnungen gemeinfchaftlich

haben. Häufen lich die Fälle, fo ift der fchnellfte und billigfte Weg, andere benachbarte Cottager zu

miethen, wenn folche verfügbar find; in Ermangelung defi'en würden Zelte oder Hütten in der Nähe zu

errichten fein.

In Städten, wo der Bedarf nach Hofpitalunterkunft fiir infectiöfe Krankheiten ftändiger und umfang—

reicher ift, foll die dauernde Vorkehrung in nicht weniger als 4 Räumen zu 2 getrennten Paaren beftehen,

deren jedes für eine infectiöfe Krankheit getrennte Räume für Männer und Frauen bietet. In einer Stadt

von einiger Wichtigkeit foll ein folches Hofpital aus einem fländigen Gebäude beftehen, das ringsum

Raum genug für temporäre Structuren hat. Die urfprüngliehe Ausgabe für ein folches Hofpital in einer

kleineren Stadt, das aus 4 Sälen und den nöthigen Verwaltungsräumen befteht, wird mit 8 Betten in jedem

Saal weit weniger, als das Doppelte von dem kalten, was 4 Betten erfordern. Eben fo werden gröfsere

Verwaltungsräurne, als diejenigen, welche die permanenten Säle erfordern, die Anlagekoften verhältnifs—

mäfsig wenig vermehren, aber bei temporärer Ausdehnung des Hofpitals von Werth fein.

Die als Mufter empfohlenen Zelte entfprechen den in der britifchen Armee verwendeten Formen,

die Hütten der des Krim-Modells.

Die Poor law auf von 1879 räumt den Guardians einer Union in ihrer Eigen-

fchaft als ländliche Sanitätsbehörde das Recht der Abtretung irgend eines Hofpitals

oder Gebäudes, das an fich bisher für Armenverforgungszwecke vorgefehen war,

780) Siehe: Memoranda für local arrangements relalz'ng in injection: (ii/m/e. Truth anmml report etc., Nr. 3,
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zu Abfonderungszwecken ein. Doch hat der Local governmenl äoam' den Befehl
zu beitätigen und die finanzielle Auseinanderfetzung fett zu fie11en.

Da das London fmer hofpz'tal und das London fmallpox kofpz'tal zu Highgate
für Zahleride refervirt wurden und der Preis fehr hoch iPc, fo war auch eine be-
trächtliche Zahl kleiner Beamter gezwungen, wie die ganz Bedürftigen gegebenen—
falls in die Metropolitan afylums zu gehen. In Folge deffen einigten (ich Bürger
der Mittelclaffe, bei dem Lordmayor die Errichtung von befcheideneren Hofpitälern

für Zahlende unter dem Patronat und der Ueberwachung der Behörde zu erbitten.
So entfianden die Home kofpz'tals oder Pay lzofi7itols, die fich in London und Eng-
land ausbreiteten 781).

Font/el"“) fagt dazu: »Seit ein oder zwei Jahren melden die englifchen Zeitungen häufig die Er-

richtung oder Eröfl”nung zahlreicher Hofpitäler diefer Art, wo abgefonderte Pavillons jeder contagiöfen

Krankheit gewidmet find, und wo man häufig eine Mutter mit ihrem von einem Ausfchlagfieber befallenen

Kinde lich einfchliefsen fieht, um jede Gefahr der Anfleckung von ihrem eigenen Domicil fern zu halten.«

Fauan fieht in diefer freiwilligen Abfonderung, welche die Gewohnheit des Abfonderns bei fchweren über—

tragbaren Krankheiten verbreiten hilft, einen Fortfchritt in der hygienifchen Erziehung der Bevölkerung,

der zur obligatorifchen Abfonderung führen werde.

In Deutfchland wurde 1862 das Hauptgebäude der erften Heilanf’talt für Lungen-

kranke, die Dr. Bre/zmer in Görbersdorf gegründet hatte, errichtet, und 1876 zu

Norderney eine Diaconiffen—Anfialt für fcrophulöfe Kinder und erholungsbedürftige
Diaconiffinnen eröffnet. .

In Paris machte 1878 Tro’lat733) in einem Vortrag in der Sorbonne den Vor-

fchlag, ein Hofpital für die Schwindfüchtigen zu Cannes zu bauen.
In den Hofpitälern giebt es ein Viertel Tuberculöfer. In Lariboißäre koftet jeder Kranke jeden

Tag 5,13 Francs. In Cannes wird er 4,32 France koften und dafür eine Sonne haben, die man froh

nirgends fichern kann.

Heilanftalten für fcrophulöfe Kinder an Seeküften oder bei Salinen waren fchon längit in ver-

fchiedenen Ländern errichtet; von den früheren, wie die Royal feaöat/zz'ng infirmary und Royal nalional

Izo/pilal for fcrofula zu Margate an der Küfte des Canals, die oberöfterreichifche Anflalt in Hall (1855),

die italienifche in Viareggio, weßlich von Fifa, find mir keine Pläne bekannt geworden. Die des Infiitutes

der heil. Filomena 754) in Turin — ein Winkelbau mit einfeitigem Corridor — und des 1870 in Venedig

am Lido eröffneten 0/}fizio 711a1'1'no735) — ein dreigetheilter Hofbau — bieten nichts Wefentliches.

Das zum Erfatz des proviforifchen Hofpitals in Berc-fur-Mer für 600 Betten r867 errichtete per—

manente Hofpital ifl'. gleichfalls ein Hofbau. Der IV. internationale Congrefs für Hygiene und Demographie

zu Genf (1882) empfahl die Errichtung folcher Inflitute zu fördern.

Eine Zufammenf‘cellung der gefammten Methoden der Abfonderung, wie fie

bis 1878 angebahnt, bezw. ausgebildet waren, finden wir in dem Bericht von Fauzzel

und Vallz'n”“) über die Prophylaxe der infectiöfen Krankheiten, der auf dem inter-

nationalen Congrefs für Hygiene 1878 zu Paris zur Discuffion Rand und die Ab-

fonderung von Kranken, die mit übertragbaren Krankheiten behaftet find, zum Ziel

hat. Die Verfaffer kommen zu den folgenden Ergebniffen.

TS1) Siehe: Hq/jßiials for the ßztter clafls. The lautet 1875, Bd. I, S. 346 — ferner: BURDETT, H. C. Home Ilo-

_/'piials, their fcope, object and management. Britif/t medical journal, Bd. II (1877), S. 243—245.

73?) Siehe: FAUVEL & VALLIN. Prophylaxiz des maladin infectz'eu/es et contagieufis. Ra)}ort fait au nm d'une

commz_'/jion. Congré: international d’hygz'énz, tem; & Paris du [er au (Der aoüt 1878. Paris 1880. Bd. I, S. 715.

753} Siehe: TRéLAT. L'ltäßz'tal. Cougrés de Paris de 1878. Con/Irene: fait: (% la Soräonne le 23 aoüt 1878. L:

progré: mr'dr'cnl. Paris r878. Bd. VI, S. 673. — -
"““) Siehe: HÜGEL, a. a. O., Taf. III.

7*") Siehe: UFFELMANN, _]. Ueber Anfialten und Einrichtungen zur Pflege unbcmittelter fcrophulöfer und fchwäch-

licher Kinder u. (. w. Deulfche Viert. f. öfi‘. Gefundheitspfl., Bd. XII (1880), S. 697.

7“€*) Siehe: FAUVEL & VALLIN, a. a. O., Bd. I, S. 655—715. Discuffion ebendaf., S. 715—760. —— Referat hierüber:

GRUBER, F. Neuere Krankenhäufer. Bericht über die Weltausftellung' in Paris 1878, herausgegeben mit Unterflzützung der
k. k. ößerreichifchen Commiffion für die Weltausftellung in Paris im Jahre 1878. Heft VII. Wien 1879. S. 121—247.
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Der er(te Theil {teilt die Krankheiten fett, deren Abfonderung in befanderen Abtheilungen der

Hofpitäler oder in abgefonderten Hofpitälern am dringendi’ten zu fordern if’t. Diefe find:

!) Ausfchlagfieber: Pocken, Scharlach und Mafern;

2) Diphtherie;

3) Flecktyphus und Typhus recurrens in den Ländern, wo diefe zwei Fieber endemifch-epidemifch find;

4) übertragbare puerperale Afi'ectionen;

5) gewiffe plötzliche Epidemien: Cholera u. f. w.

Zu entfcheiden bleibt, ob die an Unterleibstyphus Leidenden von der allgemeinen Bevölkerung

abzufondem und in Hofpitälern zu fammeln oder zu unterftützen und zu Haufe zu behandeln find; in

den Hofpitälern erfcheine es nicht nothwendig, fie von den anderen Kranken abzufondern.

Einfacher Keuchhuften biete keinen genügenden Grund zur Hofpitalbehandlung. Wird eine folche

bei Complicationen oder bei gleichzeitigem Auftreten einer anderen Krankheit am Patienten unvermeid-

lich, fo ift die Abfonderungsfrage grundfätzlich zu bejahen; doch werde man fich, um die Abtheilungen

nicht übermäßig zu mehren, vorläufig mit einer beifer verfiandenen Vertheilung diefer Kranken in den

gegenwärtigen Räumen begnügen können.

Grind, eitrige oder granulöfe Augenentzündung bedürfen, befonders in Kinderhofpitälern, mehr

Vorfichtsmafsregeln, als ftrenge Abfonderung. Eine relative und und vorübergehende Abfonderung in

befonderen Sälen wird höchfl:ens bei Kindern mit eitriger Augenentzündung nöthig.

Bei chirurgifchen Affectionen werden 3 Gruppen unterfchieden: I) folehe, deren Haut intact iii,

die Nichts von der Nachbarfchaft der anderen Verwundeten zu fürchten haben; z) folche, welche an

offenen oder eiternden Wunden leiden, welche der Gefahr einer Infection nofocomiale in den gemeinfamen

Sälen der Chirurgie ausgefetzt find; 3) die Kranken, die mit Infection purulente, Eryfipel oder Hofpital—

brand behaftet find und die eine Gefahr für die Verwundeten, unter denen fie liegen, bilden. Für diefe

dritte Gruppe genügt gemeinfarne Abfonderung nicht; fie wird fait licher fchädlich fein. Diele Krank-

heiten übertragen fich‘, fie breiten (ich aus; fie entfiehen und nehmen bei Ueberfüllung fchwerere Formen

an; es bedarf hier perfönlicher Abfonderung, die vorbeugt und die Heilung fördert, wenn fie mit Zer-

fireuung verbunden iii, und diefe fpielt vielleicht die wichtigere Rolle. Die chirurgifche Abfonderung

fordert daher befondere Mittel, die von heute zu morgen gebraucht werden können und dem täglichen

Bedarf entfprechend vermehrt oder vermindert werden müfi‘en‚ ohne die Anordnung der (lebenden Gebäude

zu hören: abgefonderte Zimmer mit ununterbrochener Lüftung, Zelte oder Baracken. In Vorfiehendem

unterféheidet fich die Abfonderung chirurgifcher Affectionen volll'tändig von dem, was die übertragbaren,

inneren Krankheiten bedürfen.

Von den puerperalen Affectionen fordern einige eine peinliche Abfonderung in den Hofpitälern.

Die Cholera erfcheint nur felten; es ift unnütz, für folche Bedürfnier in den Hofpitälern dauernde

Hilfsmittel, die immer ungenügend find, vorzufehen. Aber um im Falle einer Epidemie nicht Mangel zu

leiden, mufs man lange Zeit vorher die nothwendigen Abfonderungsmafsregeln und Mittel, wie Wahl der

Unterkunftsgebäude, Widmung beftimmter Hofpitäler, Pavillons, Zelte oder Baracken für Cholerakranke,

in das Auge genommen haben.

Die Syphilitifchen fondert man wohl mehr der Ordnung und inneren Disciplin wegen in Ab-

theilungen oder in befonderen Hofpitälern ab.

Die Schwindfüchtigen vereinigt man in den Küftenländern des mittelländifehen Meeres und befon-

ders in Italien in befonderen Sälen; fie find bei Lebzeiten und nach ihrem Tode Gegenftand gewiffer

.\Iafsregeln der Prophylaxe und der Desinfection. Beim gegenwärtigen Zuftand der Frage erfcheine keine

Abfonderung nöthig.

Dysenterie wird in Holland zu den übertragbaren, infectiöfen Krankheiten gerechnet; man läfft die

daran Leidenden in den allgemeinen Hofpitälern nicht zu. Es genügen gleiche Mal'sregeln für Desinfection

der Leibftühle, wie bei Cholera; wirkliche Ahfonderung erfcheine, aufser bei gewiffen Epidemien, nicht

durchaus nothwendig.

Der zweite Theil claffificirt zunächft die Methoden der Abfonderung.

I. Perfönliche Abfonderung, d. h. ein abgefondertes Local für jeden Kranken ift nothwendig:

I) In den feltenen Fällen einer befonders fchweren und übertragbaren Krankheit, z. B. Diphtherie

bei einem Erwachfenen, bei Rotz, Hundswuth, Fett.

2) Wenn ein Zufammentreffen von zwei übertragbaren Krankheiten bei einem und demfelben Indi—

viduum eintritt; z. B. Scharlach und Diphtherie.

3) Wenn eine verdächtige, wahrfcheinlich übertragbare Krankheit im Entfiehen und die Diagnofe

noch ungewifs iii.
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4) Bei den aufleckenden “"undkrankheiten.

5) Bei Puerperal-Affectionen.

Diefe Abfonderung darf aber keine eingebildete, nur fcheinbare fein, wie in Cabineten neben den
Sälen, die {ich auf einen gemeinfchaftlichen Verbindungsgang öffnen, auf welchem die Angeftellten ver-
kehren. Solche Räume find nur für Kranke, die im Laufe einer nicht übertragbaren Affection von Com—
plicationen oder Zufällen befallen werden, welche die Nachbarn beläfligen, geeignet. Hingegen können,
wo Klima oder Jahreszeit es geftatten, permanente oder nach Bedarf aufgefchlagene Zelte und Baracken
die gröfsten Dienfte thun. Ein oder zwei Abfonderungs—Pavillons mit 2 oder 4 getrennten Einzelzimmem,
die bei Abgang jedes Kranken eine leicht ausführbare Desinfection mit reichlichem Wafi'er und durch
chemifche Mittel gel'tatten, gehörten zu den unentbehrlichften Dingen im Zubehör eines Hofpitals.

II. Gemeinfchaftliche Abfonderung, d. h. Vereinigung einer gervillen Zahl von Perfonen, die von
einer übertragbaren Krankheit befallen find, in einem befonderen, vom übrigen Hofpital abgefonderten
Saal, ift leichter ausführbar. Die mit ihr angeblich verbundenen Nachtheile werden von 3 Gelichtspunkten
aus beurtheilt:

a) Für die Kranken felbfi; fcheint die Vereinigung Vieler um einen Punkt bei Pocken fo wenig,
wie bei Typhus, Steigerung der Sterblichkeit und der Schwere der Krankheit mit lich zu bringen. Bei
Mafern, Scharlach und Diphtherie fcheint es eben fo zu fein; doch fchwanken diefe fo in der Schwere
von einer Epidemie zur anderen, dafs es fchwieriger nachzuweifen ift. Die Unfchädlichkeit hört auf,
wenn eine grofse Zahl von Kranken in einem und demfelben Saal angefammelt werden, fobald Ueber-
füllung eintritt.

b) Für die Nachbarfchaft entfleht Gefahr, wenn die Abfonderung im Hofpital ungenügend ift. Die
Verbreitung von Keimen vollziehe lich nicht leicht durch unmittelbare Vermittelung von Luft; eine Ent-
fernung von 15 bis 30m gewährt im Allgemeinen genügenden Schutz, wenn weder Perfonen, noch Dinge
diefe Schutzzone überfchreiten, die rings das Abfonderungscentrum umgeben mufs.

c) Für das Perfonal fchwindet die Gefahr, wenn man in den Abtheilungen für übertragbare Krank—
heiten nur folche Perfonen anfiellt, die durch Ueberftehen der betreffenden Krankheit Immunität für diefe
erlangt haben, was bei Typhus, Pocken und Scharlach flattfindet, bei Cholera und Diphtherie aber nicht
einzutreten fcheint.

Vom Standpunkt der nofocomialen Hygiene follen vor Allem durch die Abfonderung die allgemeinen
Säle von allen übertragbaren Krankheiten, die allgemeinen Hofpitäler aber von den fchweren contagiöfefi
Krankheiten befreit werden. »Es giebt keine wahre Sicherheit, als um diefen Preis. Die Abfonderung
im Inneren der allgemeinen Hofpitäler ift eine halbe Mafsregel, die grofse Dienfte thun kann; fie if’t aber
nur als eine Etappe auf dem Weg zur vollftändigeren und vollkommneren Umbildung unferes Hofpital-
Regimentes zu betrachten.. '

III. Die Abfonderung außerhalb der Einzäunung von allgemeinen Hofpitälern, und zwar:
a) Im Specialhofpital für eine übertragbare Krankheit ii’t, wenn nicht die vollkommenfie, fo doch die

vollfländigße Art derfelben im Hofpital. Sie fiellt die Anwendung der Mafsregeln in den Lazarethen auf
einheimifche Krankheiten dar, bietet dem Kranken vollt'tändige Sicherheit vor Anfieckung durch andere
Kranke, gefiattet geeignetfte Wahl des Perfonals, hebt die den Dienfi. complicirende Trennung der Wärter
in Gruppen auf und geflattet für jede Krankheit, die dies fordert, befondere Bauart.

‚Wenn das Syflem der kleinen Hofpitäler vorwiegend wird, fo kann man leicht einige von ihnen
übertragbaren Krankheiten widmen.«

Diele Art Quarantäne fcheint bisher nur auf Pocken, Puerperal—Krankheiten, Flecktyphus und in
Epidemiezeiten auf Cholera angewendet worden zu fein.

b) Die Abfonderung in einem Hofpital, das mehrere übertragbare Krankheiten vereinigt, wie folche
in Folge des endemifchem Charakters und der Schwere des Flecktyphus in Irland, Schottland und fpäter
in London unter dem Namen Fever/mfpila/s (liche Art. 216, S. 206) entfianden find, die außerdem Unter-
leibstyphus, Scharlach, Mafern, Diphtherie u. [. w. aufnehmen, giebt den allgemeinen Hofpitälern voll-
kommenfte Sicherheit, indem fie diel'e von jeder übertragbaren Krankheit befreit.

Die Vereinigung von a und b wie im Homertan und Star/57043]! fer/er lm_/pilal und dem gleich-
namigen, daran flofsenden Smal{gfiox hofpz'lal, die getrennt und vereinigt für zwei oder für eine Krankheit
verwendet werden, bietet eine mächtige Hilfe bei Steigerungen von Epidemien, die gewöhnlich nur eine
Krankheit treffen.

IV. Die Abfonderung innerhalb der allgemeinen Hofpitäler k'ann erfolgen, indem man ein Ab—
fonderungs-Hofpital in die Umfaffung dellelben hineinträgt; »es kann fich diefes auf ] Pavillon oder
! Baracke reduciren, die ihre Autonomie inmitten des allgemeinen Ganzen wahrt. Diefes Syftem empfiehlt
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(ich durch die Leichtigkeit, mit der es bei den meiden heftehenden Hofpitälern anwendbar iit; man kann

fagen, dafs es die Einleitung zu einer definitiven Abfonderungs—Organifation darftellt . . .c; es mehrt die

Specizil—Abthélungen und ihre Zerftreuung in verfchiedene Quartiere, erleichtert dem Kranken den Eintritt

und lehnt fich vielleicht beffer, als ein anderes der ärztlichen Lehre an, ohne wefentlich das Direetions-

und Verwaltungsperfonal zu mehren.

Gegen hochgradig übertragbare Krankheiten bietet es aber nur unvollitändige Sicherheit. »Das

erhaltene Refultat kann [ehr verfchieden fein, je nachdem man in einem Hofpital ähnliche Abfonderungs-

locale für mehrere Krankheiten zugleich oder nur für eine einzige gefchafi‘en hat . . ‚c In einem einfachen

Pavillon, den man einem allgemeinen Hofpital beigieht, iR es fait unmöglich, unter (ich die verfchiedenen

übertragbaren Krankheiten zu trennen, wie in einem wirklichen Fever hoj'pz'tal oder im Annex des Kinder-

hofpitals zu St. Petersburg. »Im Gegentheil, indem man jedem allgemeinen Hofpital einen Abfondernngs-

Pavillon giebt, behandelt man nur eine übertragbare Krankheit für jedes Hofpital; man vereinigt ziemlich

gut die praktifche Bequemlichkeit mit den Forderungen der Prophylaxe.«

Der Bericht fordert dann bei Abfonderung innerhalb eines Gebäudes für die allgemeinen Kranken

die möglichen Schutzvorkehrungen und ordnet fchliefslich die verfchiedenen Arten der Abfonderung einer

Krankheit bezüglich der ihr innewohnenden Sicherheit wie folgt:

I) Vollkommenf’te Sicherheit bietet ein Hofpital für eine oder mehrere Krankheiten in von einander

unabhängigen Pavillons; es iii dies auch die koftfpieligilte und die am fchweri’ten zu organifirende Ab-

fonderung.

2) Ein abgefonderter Pavillon in einem allgemeinen Hofpital giebt eine geringere, aber noch ge—

nügende Sicherheit; [eine ’Inflallation ift bemerkenswerth leichter.

3) Die befonderen Abtheilungen, ohne Verbindung mit dem übrigen Gebäude, in deffen Mitte fie

angeordnet find, bilden einen unficheren, an Täufchungen ergiebigen Ausweg.

4) Die Abfonderung in den refervirten Sälen, dicht bei den allgemeinen Abtheilungen ill ohne

Zweifel beffer, als das Vermengen mit den allgemeinen Kranken; aber fie ift gewöhnlich illuforifch und

giebt nur eine trügerifche Sicherheit.

Man mufs die Strenge der Abfonderung in Verhältnifs zur Gefahr des Contagiums letzen und

jede übertragbare Krankheit bezüglich der Abfonderungsmafsregeln, die fie fordert, prüfen.

Dies erfolgt im dritten Theil bezüglich der im erften Theil namhaft gemachten Krankheiten, deren

Abfonderung am dringendften erfcheint_

Der vierte Theil handelt von den vervollftändigenden Mafsregeln.

Der Transport der Kranken zum Specialhofpital erfolgt in England mit Wagen, die den verfchie-

denen Krankheiten entfprechend verfchiedene Farben haben. »Jedes allgemeine Hofpital fell einen kleinen

Pavillon, oder einige Zimmer für Einzelabfonderung nicht nur für zweifelhafte, fondern auch für dringende

oder unentfchiedene Fälle erhalten . . . Man bedarf am Eingang jedes Hofpitals im Vorhof einen von

anderen Gebäuden abgefonderten Raum als Warte- oder Operationsfaal für dringende oder fehr fchwere

Fälle . . . Diefer Saal kann einen Theil des Beobachtungs und Ifolir-Pavillons bildern

»Diefe Fälle werden nicht häufig fein; die Hilfsmittel find daher zu befchränken; aber fie müfl'en

gefichert fein. Die Wachfamkeit der Aerzte und Verwalter mufs verhindern, dafs diefe temporären Zu-

fluchtsorte fich überfüllen und fich in permanente Säle für die Kranken des {Hofpitals verwandeln..

Die Patientenkleidung ill unmittelbar bei Eintritt in das Hofpital zu desinficiren, bevor fie in die

allgemeinen Säle wandert. jeder Abfonderungsfaal foll durch einen Einfalltrichter in unmittelbarer Ver-

bindung mit dem Desinfectionsraum Reben; Oefen und Röhren miiil'en fo groß fein, dafs fie die Des—

infection der Matratzen gefiatten.

Schliefslich wird Einfahränkung der Befuche und obligatorifche Ifolirung gefordert, letztere, wenn

die den Kranken umgebenden Verhältnifi'e eine genügende Abfonderung nicht geftatten.

1879 waren 296 von den 1593 Sanitätsbehörden in England und Wales mit

Abfonderungsmitteln der einen oder anderen Art verfehen, und zwar 18 5 i’tädtifche,

85 ländliche und 16 Hafenbehörden in England und 7, 2 bezw. 1 derartige Behörde

in Wales. Dr. Thome befuchte im Auftrag des Local government board 1880 und

1881 67 folcher Infections-Hofpitäler in der Provinz, die von 65 ftädtil'chen, 13 länd-

lichen und 4 Hafenbehörden errichtet waren und deren Benutzung 150 Sanitäts-

behörden zultand, und legte die Ergebniffe in feinem ausgezeichneten, fchon an-

geführten Bericht nieder, der von vielen Plänen begleitet iii und als Appendix des
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von Dr. Bug/«man 1882 erfiatteten Berichtes erfchien. Letzterer Pcth u. A. folgende
Ergebniffe der Unterfuchungen von Dr, Thoma fei’c"“).

Junge Kinder bildeten in verfchiedenen Städten zwifchen 33 und 81 Procent der Aufgenommenen.

Die Erwachfenen überwogen, wenn das Hofpital für Packen oder »Fieberc, die Kinder wenn es für

Scharlach benutzt wurde. Es fcheint, dafs bei Scharlach »der Procentfatz, den die Kinder von den

gefammten Zulafl'ungen fiellen, in einigen Diitricten dern der gefammten Scharlachfälle in England [ehr

nahe kommt. Diefe Thatfache allein beweist zur Genüge das wachfende öffentliche Vertrauen in diefe

Hofpitäler als Plätze für die Erholung der Kranken:

»Der Bericht zieht eine firenge Grenze zwifchen der Nützlichkeit von Hofpitälern, die für die

Zeit, wo eine Infectionskrankheit in dem Diftrict erfcheinen würde, vorfichtiger \Neife vorbereitet waren,

und anderen, die man vorfah, wenn ein epidemifches Ueberwiegen einer Krankheit fich fchon im Beginn

zeigte. Im erlteren Falle fchien die Abfonderung der kranken Perfon vom Hofpital wiederholt die Ver-

hütung einer Epidemie an dem Ort bewirkt zu haben.. Das nach Ausbruch einer Epidemie errichtete

Hofpital erfüllt meift [eine Zwecke nicht, den dauernden Forderungen des Diflrictes zu entfprechen,

befonders wenn es mehr bieten will, als diefer bedarf. 150 wird der Zweck des Hofpitals, einen Theil

der fanitären Vertheidigung des Diftrictes zu bilden, [ehr unvollkommen und mit unnöthigen Kelten

erreicht-, tagt Thome, und Bllcfitlnan fügt hinzu, dafs längere Zeit nöthig fei, um den Werth diefer

Hofpitäler für die Allgemeinheit durch Statii’ciken fett zu {teilen.

Wo lich für die umgebende Bevölkerung Nachtheile durch Befiehen diefer Hofpitäler zeigte, fiihrt

T/wrne die Ausbreitung der Infection auf Fehler der Verwaltung —— auf Fehler, »die nicht in einem

Hofpital vorkommen follen, die aber unvermeidlich find, wenn Kranke unter privater Verwaltung fiehen:‚

zurück. In einzelnen Fällen fehlenen [ich Packen auch durch die Atmofphäre ausgebrcitet zu haben.

Man müfi'e darauf beitehen, dafs Hofpitäler für infectiöfe Krankheiten ohne Ausnahme unter Leitung eines

erfahrenen Sanitätsbeamten gefiellt werden, der für jede fanitäre Einzelheit verantwortlich fei, lich auch

von der Gefundheit der Nachbarfchaft zu überzeugen und den Urfachen der etwaigen Ausbreitung einer

Krankheit nachzugehen habe.

T/zame's Unterfuchungen eri'treckten fich im Allgemeinen nicht auf London,

weil man annahm, dafs die Zuftände dort zu verwickelt feien, um den Einfluß der

Hoi'pitäler auf die Bevölkerung erkennen zu laffen.

Die Ausbreitung von Pocken in den Hofpitälern des .Melmpolz'fan afylum äoard

war Veranlaffung, Dr. Power7ss) mit Unterfuchung diefes Falles beim Ful/zam

/zofpz'lal zu betrauen. Seine Ergebniffe führten zur Berufung der Royal commz_'/fion

zur Unterfuchung der Hofpitalunterkunft für Fever— und Smallpox—Fälle in der Haupt-

ftadt, auf deren Ergebniffe fpäter (bei Befprechung der Infections-Hol'pitäler) zurück-
zukommen iit.

Die erf’ten Schritte, die mit der Errichtung von Infections-Hofpitälern Seitens

der Localbehörden gemacht waren, führen zu weiteren Vorfchlägen, das ge-

fammte Hofpitalwefen Londons umzugeitalten. Der Local government z'7zfpertor

Dr. Mami! entwickelte in feinem‘mit Snell herausgegebenen Werke 739) folgende

Anfichten, die auf eine gewier Centralifation der Anitalten hinzielen.
Die Privatthätigkeit fei ungenügend und felbit, wo fie ausreichen könne, wie in kleinen Gemeinden,

zu [ehr mit religiöl'em Gefühl, profelytifchen Neigungen u. f. w. gemifcht, um lich länger in Uebereinflim-

mung mit dem Geii‘t der Zeit zu befinden. Der erfie, wichtigfie und fchwierigite Schritt {ei dann die

Trennung der Fürforge für die armen Kranken von jener für die gemeine Armuth und Uebertragnng

«lerfelben von der unmittelbaren Verwaltung der Poor-laws- auf jene der Puälz'c-healt/z-Behörden oder auf

irgend eine unabhängige, fpeciell für den Zweck heftimmte Körperfchaft 790).

Die Trennung aller abgezweigten le'lf/zou/e-lnfirmarien und folcher grofser Infirmarien, die noch

757) Siehe: Truth ammal report etc., S. VI.

735) Siehe: POWER, W. H. On the influence q/' the Fullmm ßnaZI-fox Ira/fifa! all the uez'gltlour/modfurraunding

it. Ebendaf., S. 302.

T59) Siehe: MOL'AT, ]. F. & H. S. SNELL, a. a. O., Section III: Organizatinn qf mza'iml relz'rf in the mdrofalis‘.

Von]. F. MOL‘AT.

790) Siehe ebendafi, 5. 16.
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innerhalb der ”’orklzozg/e-Mauern liegen . . . von der Thätigkeit der Poor [mehr und ihre Verwandelung in

allgemeine Hofpitäler [ei in London und allen anderen grofsen Städten nothwendig. »Fur das Land im

Allgemeinen und für kleinere Städte vertrete ich Ausdehnung des Cattage-lzoßital-Syftems —— die brauch—

baren Workfioufe—Infirmarien, große und kleine, welehe meii‘t noch erhalten find, mögen für die Be-

jahrten, Bettlägerigen und dauernd Unheilbaren jeden Alters refervirt werden« 791).

Die Zahl der Bedürftigen Londons habe fich im Verhältnifs zu den auf Grund einer Stiftung oder

freiwillig entflandenen Hofpitälern in gefährlicher Weife verändert; ihr elemofynarifcher Charakter und

ihre widerftreitenden Einrichtungen und Interefl'en fchliefsen eine große Zahl wahrhaft Armer, zu deren

Beiftand fie gedacht waren, von ihren Wohlthaten aus, während fie viele, welche für ärztliche Fürforge

und Behandlung zahlen könnten, koitenfrei empfangen; die Privatwohlthätigkeit {ei bei dem Umfang

Londons aufser Stande hier Abhilfe zu thun. Monat geht bei [einem Plan für die Umgeflaltung von

den folgenden Gefichtspunkten aus "”).

I) Die Kranken und Verletzten unter den Armen, die nicht fähig find, zu ihrer Pflege beizutragen,

tollen das Recht der Zulafi'ung zu allen Hofpitälern befitzen . . . ‘

2) Alle allgemeinen Hofpitäler follen fo jeder Clafle hilflofer Perfonen, arm oder nicht arm, offen

{leiten, indem genaue Regeln für Zulal'fung aller folcher _Perfonen aufgefiellt werden, um Mifsbräuche,

die untrennbar von ihrer uncontrolirten Operation find, auszufchliefsen.

Die unmittelbare Umwandelung der nach dem befiehenden Armengefetze losgelösten Infirmarien

und Krankeuafyle der Hauptfiadt in allgemeine Hofpitäler würde zugleich eine Vermehrung von ver-

fchiedeuen Taufend Betten für die Armen von London darftellen, wenn man alle alten, bettlägerigen und

unheilbaren Armen, die jetzt in ihnen enthalten find, in die Infirmarien der Arbeitshäufer, für welche fie

thatfächlich gedacht find, verlegte.

3) Eine verhältnifsmäl'sig kleine Ausdehnung der Metropolitan poor role zur Bildung eines gemein-

fchaftliehen Krankenfonds würde zur Deckung der vermehrten Ketten genügen; 1 Penny auf das Pfund

auf den gegenwärtigen fett geflellten Werth des Eigenthurns in London bringt ein jährliches Einkommen

von nahezu 105000 £.

4) Wie diefes Syfizem am heiten mit der Thätigkeit der jetzigen gefiifteten und freiwilligen Hofpi-

täler in Einklang zu bringen ift, um ihnen gerechte Privelegien zu hohem, ift von einer competenten

Öffentlichen Autorität, wie eine Royal commi/flon, zu entfcheiden.

Die befondere Organifation der Hofpitäler Londons fall die folgende fein:

VI) London, im Umfang der Hauptftadt‚ ift den Dittricten des Reg1_'/irar general entfprechend in

5 Hofpital-Diftricte zu theilen.

2) Jeder Hofpital-Difirict hat einen befonderen Board of control, der alle Materien regelt, die mit

der allgemeinen Verwaltung diefer Infiitute und der Pflege der armen Kranken innerhalb der Diitricts-

grenzen verbunden find und der volle Gewalt befitzt, allen befiehenden und künftigen dies betreffenden

Gefetzen Wirkung zu geben.

Dieter Board beliebt aus Mitgliedern der Hofpitalbehörden jeden Diftrictes, aus einer gewiffen Zahl

von Guardz'am der Armen der Par-ifhex in jenen Diflricten und von Ex-rfirz'o—Mitgliedern irgend welcher

jetzt vorhandenen oder künftig zu fchaffenden competenten Behörde.

3) Ein General /za/jßital hard der ganzen Hauptfiadt (oil errichtet und durch lich felbit unter den

Mitgliedern der Di/lrz'ct boards zur Sicherung einer gerechten Repräfentation aller betrefi'enden Interetien

und Oertlichkeiten gewählt werden.

Diefem Board fall die Pflicht zufallen, die Thätigkeit der Di/z‘rirt hard: in Einklang zu bringen,

ohne fich in Detailmaterien oder in die Leitung der befonderen Einrichtungen zu mifchen.

Er foll dem Parlament jährlich über die Hofpitäler, über den Gefundheitszuftand und die Todes-

fälle nin jedem Haufe und jeder Straße Londons: berichten und Vorfchläge über nöthige Verbefl'erungen

machen.

4) Jeder flo/fifa! board (Di/ffir! und General) beflellt [eine eigenen Beamten und wählt feinen

eigenen Obmann.

5) Ein ähnliches, aber in [einen Zielen ausgedehnteres Gefetz, wie die ‚Metropolitan poor ac! von

1867 iR zu fchaffen, das obige Beftimmungen fo detaillirt, als in einem gefetzlichen Act möglich iii, ent-

hält, und in welches die Macht, Nebenverordnungen bezüglich aller Detailfragen zu machen, einzu-

fchliefsen ill.

791) Siehe ehendaf., S. 17.

792) Siehe ebendaf.‚ S. 37 11. ff.
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Die zu erörtemden Fragen find u. A.: beffere Vertheilung der Hofpitalvorkehrungen Londons mit

Bezug auf die Bewegungen und gegenwärtige Anhäufung der armen Bevölkerung; Revifion der Aufnahme-

regeln für Kranke in Hofpitälem, fowohl der frei gehaltenen, als der zahlenden Patienten mit befchränkten

Mitteln; paffende Ordnung des Syfiems der Polikliniken und Dispenfarien, durch welche allein, aus—

genommen von dringenden Fällen, der Kranke Zulaß‘uug in die Hofpitäler finden follte; die Unterftellung

der Specialhofpitäler und Dispenfarien in jedem Diftrict unter die allgemeine Hofpitalleitung defielben;

Errichtung und Entwickelung eines voll[täudigen Ambulanzfyltems für die ganze Hauptfiadt; die Be-

ziehungen der medicinifchen Schulen zu den Hofpitälern und die Nutzbarmachung aller Claffen medicinifcher

Infiitutionen für die Erziehung des ärztlichen Berufes und für die Laienbildung von Pflegerinnen, befonders

für die kranken Armen; und genaue Prüfung der Budgets der verfchiedenen Hofpitäler mit Hinblick

auf Ueberweifung folcher Bewilligungen aus dem allgemeinen Krankenfond. welche nöthig befunden

werden.

Im Jahre vorher hatte Marlin 793) in Paris vorgefchlagen, das Hofpitalwefen unter

eine Dz'reclz'on de la fante" publz'que zu fiellen‚ deren adminil’crative Abtheilung fich

aus dem Bureau d'affi/iance, dem auch das gefammte Hofpitalwefen einzugliedern

ift, und dem Bureau d’]zygz'éne puölz'que zufammenfetzt.

Noch einmal im Jahr 1883 findet in Paris eine längere Hofpitaldebatte — dies-
mal im Schofs der Socz'e'z‘é de mädeczäze publz'que et d’/zygiéne profi/flonnelle — fiatt,

die durch ein von der Stadt Vichy erbetenes Gutachten 79*) angeregt wurde.

Meinungsverfchiedenheiten über einzelne Fragen führten zu dem Vorfchlag‚ die _Dis-

cuffion zu verallgemeinern und unabhängig von dem vorliegenden Falle ein für

Hofpitalverwaltungen und Architekten brauchbares Bauprogramm aufzuitellen. Die

zu dem Zweck erweiterte Commiffion legte den Bedarf einer Stadt von 60000 Ein-

wohnern zu Grunde, und Dr. Rockam’ entwickelte am 28. Mai 1883 das befehloffene

Programm derfelben 795).
Roc/mw! fügt dem Programm den in Fig. 55 795) wiedergegebenen Lageplan bei, der lediglich zur

Verdeutlichung des Programmes dienen fell. Er nimmt an, dafs für die Ausdehnung der Oberfläche des

Geländes Um für 100 Kranke in den meil'ten Fällen genüge (3). Die Größe des Hofpitals fell

500 Betten nicht überfchreiten (4). Es ilt in 3 Gruppen zu zerlegen: Krankenfäle, Verwaltungsgebäude

und Annexe.

Die Krankenfäle [ind in eingefchoffigen Pavillons unterzubringen. Diejenigen für Verwundete und

Fiebernde follen einen Saal von 30 )( 9 )( 5111 mit 20 bis 30 Betten bei 67, bezw.‘45 cbm Luftraum ent-

halten. Von Hautkranken können mehr zugelaffen werden. Von den 3 Typen für Pavillons, deren Pläne

beigefügt werden, bietet der eine mit 33,3m Länge bei 10m Breite, da an jedem Ende 3111 für

die dort liegenden Cabinete abgehen, einen Saal von 27,8 )( 9 )( 5111 mit 12,5 qm Bodenfläche und 62,5 cbm

Luftraum für jedes [einer 20 Betten. Jede Längswand hat II Fenfter. — Im zweiten Typus find die

Cabinete in der Mitte vereinigt, fo dafs der Pavillon bei fonfi; gleichen Maßen 2 Säle mit je 10 Betten

enthält. —— Der dritte Typus gleicht dem erfien; doch iit die Länge des Pavillons auf 29,2 m, die des

Saales auf 23,2 m vermindert, fo dafs auf jedes Bett 10,0 qm Bodenfläche und 50 Ohm Luftraum entfallen.

Von den 10 geplanten Pavillons in 25111 Abftand von einander gehören die linken 5 den Männern,

die rechten 5 den Frauen an; erforderlichenfalls find I bis 2 der letzteren den Kindern zu referviren. Die

erften 4 Pavillons am Eingang mit je 20 Betten follen die chirurgifche Abtheilung bilden, von ihnen ill:

einer durch eine Mittelwand in zwei Hälften zu zerlegen, deren eine in Ifolirzimmer für Verletzte zu

theilen iit; 1 Saal bleibt als Wechfelfaal refervirt. Fiir Schwerverwundete oder Operirte dienen Zelte

zwifchen den Pavillons und der Einfriedigung des Geländes; fie fallen heizbar fein und erhöhten, afphal-

tirten Fufsboden erhalten. Zwei der chirurgifchen Pavillons find durch eine Galerie zu verbinden, in

793) Siehe: NAPIAS, H. & A. _]. MARTIN. L’étude et les fragré.r d': l'ltygiéne :» Franc: dt 1878—1882 avec mit

[Wi/ac: de Brmuzra'el. Sodité de méa'ecz'nz puäh‘qnz :! d‘hygiéne )rofef/iannzlle. Paris 1882. S. 449.

T'“) Siehe: Rafpart m reponfe 11 la demande d: In cnmrnz'f/im admz'mj/lratz've de l'hé‘fital civil de ll'z'tlzy fiar la

mode d’inßallatz'on le m:illeur four un lußic: iz élzwr dam‘ cette ville far une cammz'f/ion. Revue d’hygiin: 1882, S. 49!-

795) Siehe: Rafpartfur la canflrudian der häpitaux fait an nem d’un: commz'fjian. Revue d'lzygie‘ne 1883, S. 294.

Discuffion S. 3r5‚ 466, 557, 613, 825. —— Referat hierüber: DOUAU, M. Can/lrnction des Iw'pifaux. Now. ann_altr de la

can/ir. 1883, S. 122, 140.

' 796) Facf.-Repr. nach ebendaf., S. 300.



 

 

     

1. Pförtner.
16. Sakril'tei.

2. Kleiderkammer der Aerzte. 17. Wohnung des Caplans.
3. Verwaltung. 18. Wärter.
4. Verglaster Verhiudungsgang. lg. Wärterinnen.
5. Aeufserlich Kranke. zo. Ausfchlagkranke (Männer).
6, Zelte.

21. Ausfehlagkranke (Weiber).
7. Operationsi'aal. 22. Zwifchengang.
8. Innerlich Kranke. 23. Schutzdach des lfolirpavillons.
q. Venerifehe, Hautkranke rechts, 24. Entbindungs—Pavillon.

Kinder links. 25. Infinnige.
10. Küche. 26. Leichenhaus.
11. Apotheke und Zubehör. 27. Wafchhaus.
12. Bäder. 28. Desinfeclione0fen.
13. Sprechraum. 29. Patientenkleidung und Bäder für
14. Bibliothek. m @ externe Behandlung.
15. Capelle. 9 @' ‚m @, Dec] 31 30. Stallung, Remife u. f. w.
 

_ ' _ 31. Werkflätten, Matratzen u. l'. w.
Plan für em allgemeines Hofp1tal

nach Roc/mrd"”).

“430 n. Gr.

.4. Abtheilung der Männer. 8. Abtheilung der Frauen.

deren Mitte der kreis- oder achteckförmige, durch hohe Seitenfenfler beleuchtete Operationsfaal zu errichten
ill. Bei den Fiebernden, deren Säle 25 Betten erhalten können, ift ! Wechfelfaal zu referviren (é).

Getrennte Pavillons, wie hier, find bei dem Klima von Paris durch eine 6!“ breite Galerie unter
lich, mit Hauptgebäude und Annexen zu verbinden, die als Spaziergang bei fchlechtern Vietter und als
Refectorium bei allen Jahreszeiten dient, zu welchem Zweck fie an einer Seite mit Klapptifchen zu ver-
fehen ill (7).

Im Verwaltungsgebäude follen die Bureaus, das Wachzimmer — letzteres, wie das Aufnahme-Bureau
ebenerdig mit unmittelbarem Eingang von aufsen — die Zimmer der Internen und die Wohnungen des
Verwaltungsperfonals liegen (8).

Küchendepartement, Apotheke und allgemeine Bäder können in einem erdgefchoffigen Pavillon, der
von allen Sälen nahezu gleich entfernt liegen mufs, vereinigt werden. Bäder für die Externen find nahe
dem Eingang zu legen und mit dem Wafchhaus zu verbinden (9). Nahe dem Eingang find auch das
Parloir und die Bibliothek, über denen in 2 Gefchofi'en Wäl'che- und andere Magazine angeordnet werden
können, zu legen (13 und 14).

Die Capelle fell im Fonds (15), die Wohnungen des Pflegeperfonals können unabhängig von denen
des Verwaltungs- und Aerzteperfonals nahe den Sälen längs der Einfriedigung liegen (16).

Im entfernteften Theile des Etablifl'ements ift die refervirte Abtheilung für unbequeme und gefährliche
Kranke neblt dem Leichenhaus'zu disponiren, die mit aufsen durch befondere Thüren verbunden fein und
etwa 1/4 der Grundfläche des Hofpitals einnehmen mufs.

Bufchwerk und Baumgruppen ifoliren und trennen hier die 5 Abfonderungs-Pavillons für die Aus—
fehlagsfieber, Keuchhuften und Diphtherie. n]ede contagiöfe Krankheit mufs ihren Specialpavillon mit
befonderén Sälen für männliche und weibliche Kranke haben. Kein Saal darf mehr als 4 Betten enthalten.
‚leder Pavillon hat fein Zubehör für fein Material und für fein Perfonal, das immer ifolirt werden« mui's (17).

So weit wie möglich von den contagiöl'en Kranken, aber innerhalb des refervirten Theiles fell ein
Pavillon für 8 Wöchnerinnen mit Einzelzimmern, die fich nach außen öffnen, mit einem kleinen Ent—
bindungsfaal nach dem letzten Plan von Tarm'er und den von der Gefellfchaft aufgeflellten, in dem Rapport
von T/le‘venot niedergelegten Grundfiitzen errichtet werden (18). Zwei Zellen, mit einem Cabinet für
den Auffeher, genügen für die Irren, die nur paffagär bis zur Entfcheidung über ihre weitere Unterbringung
aufzunehmen find (19). Der Leichenpavillon an der Einfriedigungsmauer, mit einer Thür nach außen
für die Beerdigungen, [011 4 Räume enthalten: 1 Sal/la de de'pät‚ wohin die Leichen nach dem Tod und,
wenn fie im Saal die reglementsmäfsig vorgefchriebene Zeit verbracht haben, zu bringen find; 1 Salle
moriuaz're zur Aufbahrnng, falls die Familie die Leiche zu [eben wünl'cht; I Raum für die Leichen-
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öfl'nung (Autopße), zum Seciren und für Unterfuchungen, und 1 Schuppen, um die Bahren, Sägefpäne,

desinficirende Flußigkeiten u.f. w. zu bewahren. Diefe 4 Räume follen einen Hof umgeben, der mit

aufsen durch die Thür communicirt, durch welche die Beerdigungen ausgehen (20).

Alles fonf’tige Zubehör, wie der Desinfectionsofen, Stallungen und Werkftätten, find entfernt von

den Kranken, nahe dem Eingang, zu legen. Auf viele Einzelheiten diefes Berichtes, insbefondere auch

auf die Vorfchläge bezüglich der Heizung und Lüftung wird in einem der nächften Kapitel noch ein-

zugehen fein.

Nach diefem Programm wurde das Hofpital zu 500 Betten eine Fläche von 50000qm zu erhalten

haben. In der im Original ohne Mafsfi:ab beigefügten Skizze ift das Verhältnifs von Breite zu Tiefe

nahezu gleich 2 : 3. das Gelände würde bei 182111 Breite 275m Tiefe haben müfl'en. Hierauf beruht der

zu Fig. 55 beigefügte Mafsftab. Nach diel'em würden die in der Hauptabtheilung geplanten Doppel—

pavillons je 50m Länge und die darin enthaltenen Säle nach Abzug von Bin für den Verbindungsgang

und von je 3m Breite für die Endcabinete je 16111 Länge haben. Sie bieten bei 9m Tiefe durchfchnitt-

lich 10,3 qm Bodenfläche und 51,5 cbm Luftraum für jedes Bett, wenn fie deren 14 enthalten. In den

10 Doppelpavillons Wären 20 folcher Säle und 280 Betten untergebracht.

Da die refervirte Abtheilung und die Zelte zufammen höchftens 50 Betten aufnehmen können,

fiellt der Plan ein Hofpital von 330 Betten bei einer Geländefläche von 151 qm für 1 Bett dar. Wollte

man, wie beabfichtigt, 500 Betten darin unterbringen, fo müßte entweder der Belagraum für jedes Bett

im Saal auf durchfchnittlich 6,4 qm Bodenfläche und 32 cbm Luftraum eingefchränkt oder jeder Saal fo

viel verlängert werden, dafs er durchfchnittlich 22,5 Kranke aufnehmen kann, d.h. um 9,-:‚ 111. Dies

bedingt eine Verbreiterung des Geländes um 9,75 )( 4 = 39,00 111, alfo auf 221m; alsdann hat das Gelände

60715 qm Grundfläche oder für jedes Bett 120 qm. '

In der [ich anfchliefsenden Discuffion Ptth u. A. T01181797) 8 Einzelpunkte

auf, die von denen Roc/zasz mehr oder weniger abweichen.
!) Vorausgefetzt, dafs das gewählte Gelände von allen Seiten ifolirt iii, fell man einen äufseren

Gürtelweg von wenigftens 15m Breite, der mit mehreren Baumreihen zu bepflanzen ift, um das Hofpital

herumführen, um dadurch zwifchen dem Hofpital und den benachbarten Wohnungen eine Zone fanitaz're

zu bilden, die fich bei Errichtung eines Hofpitals wohlfeiler herftellen lalle, als nach erfolgter Befiedelung

der Umgebung auf dem Expropriationswege.

2) Die Ausdehnung des Geländes im Verhältnifs zur Krankenzahl fell 100 qm für jedes Bett in einem

Hofpital von 100 Betten, aber 150%! für jedes in einem folchen von 600 Betten betragen. Die Zwifchen—

90 000 — 10 000
gröi'sen ergeben fich durch progreffives \Vachfen bei je 50 Betten um :8000qm; hier—

 

  

 

   
     

9 + 1

aus ergiebt {ich folgende progreffive Reihe : '

Gelände Gelände

Bettenzahl Bettenzahl

für I Bett zufammen für I Bett zufammen

i
100 100 10 000 ! 350 143 50 000

i 50 120 18 000 400 145 58 000
200 130 26 000 450 147 66 000

250 136 34 000 , 500 148 74 000

300 ' 140 42 000 i 550 149 82 000

Quadr.-Meter Quadr.«Meter

3) Für Reconvalefcenten, die im Inneren der Städte theuere Specialat'yle fordern, ift in Hofpitälem,

welche frei liegen und in Pavillons gebaut find, ein Theil des 3 Stufen über den Erdboden zu legtmden,

betonirten und cementirten Erdgel'chofl'es der Pavillons zu verwenden, deren einziges Gefchofs 4m über dem

Erdboden liegen fell; in gleicher Höhe mit den Convalefcenten würden ein Refectorium, ein gedeckter

Spazierplatz und die Heizvorrichtungen zu legen fein; man könnte auch einen Theil im Erdgefchofs der

Verbindungsgalerie, in dem beftgelüfteten Theile des Hofpitales wohnen laffen. —— Die Genefenden in

79?) Siehe ebendaf,S. 866 u. n".
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den meift ebenerdig gebauten Pavillons der Contagiöfen miiffen durchaus befondere Wohnungen erhalten,
wozu es genügt, in einem Pavillon mit 20 Betten 2 kleine Säle für 6 Reconvalefcenten vorzufehen.

4) Die von 4 Seiten zu beleuchtenden Säle für 20 Betten fallen 27,50 )( 8,oom : 220%“ oder
11qm Grundfläche für jedes Bett haben; doch giebt Talle! einreihigen Doppelfälen den Vorzug (liche den
betreffenden Plan in Kap. 6).

5) Die Verbindungsgalerien find 4m breit zu halten und mit weiten Oeffnungen zu verfehen.
6) Zwifchen den Firften der Pavillons fell der Abitand gleich der doppelten Höhe des Dachfirftes

über dem Erdreich fein; er beträgt 25m bei 4m hohem Unterbau und 8m Saalfirlthöhe.
7) Wie bei fleigender Krankenzahl die Oberfläche des Geländes wachi'en mufs, fo fell auch der

Rauminhalt der Säle zunehmen; Talle! fordert für I Bett im Abfonderungszimmer 35, für 30 Betten im

65 —- 35Saal 'e 65 Ohm und bildet ! Zwifchenftnfen», indem er 'ed u —-J 4 l e m 14+1 : 2 wachfen läll't, fo dafs

fich fiir 2 Betten 37, für 4 Betten 39 cbm u. f. w. ergeben.
8) Die Höhe der Säle (011, um ein gutes Verhältnifs zu erzielen, 7 bis 8!!! betragen. Wagrechte

Decken find zu verwerfen.

Fig. 56.

JL__JL
A, A. Kranken»?avillons‚

 

davon 12 für chirurgifche und medicinifche

Kranke mit je 22 Betten, zufammen . . _. 264 Betten.

c
d
»
!
u
w

B, B. Pavillons fiir anfi:eckende Kranke mit je 12 Betten,

zufammen.‚............36«

Insgefammt 300 Betten.

C. Leichenhaus.

D, E, F, G, H. Oekonomie, Verwaltungs- und Dienßgebäudc.

[. Capelle.    
Arch : Tallet.

 

Plan für ein allgemeines Krankenhaus mit eingefchoffigen Pavillons zu 300 Betten 798).

1:5000
m 80 so 40 zu 0 um 200 300 400“

A l l
l

.
.-„;H'HH | I | 7

Tolle! verfucht dann auch den Einfluß der Gefchofszahl in den Kranken—Pavillons auf den für ein
Hofpital nothwendigen Grund und Boden nachzuweifen. Er legt die Skizze in Fig. 56 7“) für ein Hofpital
von 300 Betten zu Grunde, die in eingefchoffigen Pavillons untergebracht find. Das beanfpruchte Gelände
beträgt 200 X 230 = 46 000 qm. Die hier auf jeder Seite angeordneten 6 Pavillons, deren Firft 11,3om
hoch liegt und die 25,00 m Axenabf’tand haben, erfetzt er in einer zweiten Skizze durch zweigefchoffige
Pavillons mit 22,5om Firfthöhe und 45,00 m Axenabftand. Bei Beibehaltung aller Umgebung, wie in der
erften Skizze, beanfprucht diefes Hofpita] nach Tolle! 200 X 200 : 40000qm oder 6000 qm Gelände
weniger als das Hofpital in Fig. 56. Er fchätzt die Gefammtkoflzen zu I 500 000 Francs, einfchl. Gelände,
das er zum Koflenpreis desjenigen für das Hofpital in Montpellier in Rechnung flellt, d. h. mit 10000 Francs
für 1ha‚ fo dafs die Erfparnifs an Grund und Boden 6000 Frames :: 1/25.) der Gefammtkoflen beträgt,
Doch i1't bei diefer Rechnung zu berückfichtigen, dafs er den Pavillons im eingefchoffigen Plan einen
Unterbau von 3,20 m lichter'Höhe und einen Saal darüber mit fpitzbogigem Querfchtiitt bei 7,50 Scheitel.
höhe giebt. Der _Pavillon in der zweiten Skizze hat aber lichte Höhen von 3,20, bezw. 7,00 und 6,50 m
die beiden letzteren Maße gehören Sälen mit quadratifchem Querfchnitt an, und der oberfte Saal wird von
einem nicht unbeträchtlich hohen Satteldach überragt; daher hier ein viel gröfserer Rauminhalt der Säle
und eine unverhältnifsmäfsige Gefammthöhe erreicht ift, die den Vergleich werthlos macht.

793) Facf„Repr. nach: TOLLET, C. “L:; édz_'/iczs wa)z'taliers etc. 2. Aufl. Paris r892. S. 245.

Handbuch der Architektur. IV. 5, a. 22
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Die Skizze in Fig. 56 giebt den von Tal/et aufgeftellten Normalplan für eingefchoffige Pavillons

wieder, in welchem aufser einer äußeren noch eine zweite innere Gürtelfirafse zu Abfonderung der Con—

tagiöfen, des Leichendienftes und des Wafchhaufes von der Gruppe der übrigen Kranken geplant ift.

Die Skizze fell zeigen, dafs ein Gelände, welches nur 50 qm für jedes Bett Bodenfläche bietet, den alten

Fehler der Ueberfüllung, bezw. aufserordentlicher Dichtigkeit haben würde, und dafs die hier beanfpruchte

Bodenfläche von 153 qm für ein Bett der“ von Talle! aufgeftellten Flächenfcala entfpricht.

Die 3 Abfonderungs-Pavillons find für Pocken, Typhoid und Diphtherie gedacht; fie follen 40m

von allen anderen Krankengruppen getrennt fein.

Fiir Zahlende find in allen Pavillons Sonderzimmer, die 1/10 der Gefammtbettenzahl aufnehmen

können, zu befchafi'en.

E. Tre'la! fpricht fich in der Discuffion gegen Fefilegung von Modellplänen aus; man erwarte

kurze und beftimmte \Vinke über die fundamentalen Bedingungen, denen genügt werden mufs, um eine

Anhäufung von Kranken mit der größten Summe von Salubrität zu ermöglichen.

Dr. F€li;\f 799), Chirurg am Hofpiz Sainte- Gerlrude zu Brüffel, erörterte 1884 die

Hofpitalfrage ebenfalls vom Standpunkt der Abfonderung Anfieckender, forderte aber,

diefelben aus den allgemeinen Hofpitälern gänzlich auszufchliefsen.
Im Hofpital Sainl-7ean zu Brüffel (fiehe Art. 180, S. 174), das in Pavillons gebaut in:, deren Säle man

unter fich durch weite Corridore — wahre Luftcanäle derfelben — verband, »find die Säle für die Ver-

wundeten durch die der Typhöfen und anderer contagiöfer Kranker inficirt. Diefe Anordnung ifi nicht

nur fiir die im Hofpital intemirten Kranken, [andern eben fo für die Gefunden, welche an gewifl'en

Tagen ihre dort behandelten Angehörigen befuchen, Unglück bringend.c Die neuen Entdeckungen bezüg-

lich der Fortpflanzung contagiöfer Krankheiten durch Mikroben, Bacillen und Bacterien geböten, ein fo

gefährliches Hofpital, ‚gefährlicher als das unfauberfte induflrielle Etabliffement, gegen welches die rige-

rofeften Gefetze erlafl'en find,e zu unterdrücken.

Felix wiederholt die folgenden Vorfchläge bezüglich einer vollfiändigen Hofpitalreform, die er fchon

1876 in einer Brofchüre machte:

Gemeinden und grofse Städte follen für epidemifche und contagiöfe Fälle Abfonderungshofpitäler

mit Pavillons von Eifen bauen. Die permanenten H0fpitäler find ausfchliefslich für acute oder chronifche,

nicht contagiöfe Kranke zu referviren (I). Confiructionen von Holz find in den Hofpitälem auszu-

fchliefsen (z). Grofse Städte und induftrielle Centren follen vor ihren Thoren permanente Hofpitäler (3),

in ihrer Umgebung Reconvalefcenten-Afyle errichten (4). Die Initiative für diefe Reform, »ohne welche die

Tilgung der contagiöfen und epidemifchen Krankheiten unmöglich ift‚« fell von den Gemeinden ausgehen,

denen auch die obere Leitung der Etablilfements zufieht (5). Wo die Hilfsmittel abfolut nicht genügen, fall

die Provinz oder der Staat die armen Gemeinden bei Durchführung der Reform ubterl'tützen (6). In jeder

Provinz ift ein Arzt mit der allgemeinen qupection der Hofpitäler zu beauftragen, der an eine permanente

Deputation monatlich über Verwaltung, Statiftik, Hygiene und über die amtliche Thätigkeit berichten fell.

In [einen Schlufsworten verlangt Felix noch Specialfpitäler für chirurgifche Operationen und für die Krank-

heiten der Lunge, die beide nicht unter den fchädlichen Einflüfl'en einer nofocomialen Atmofphäre

fiehen follen.

Auch Barackenformen, die man bei fchnellem Bedarf errichten kann, die daher

eben fo nützlich im Kriegsfall, wie bei Epidemien find, treten jetzt wieder in den

Vordergrund. Esmarc/z hatte fchon 1870 den Ingenieur Rz'rfold angeregt, einen

Plan für folche Zwecke zu entwerfen, um an irgend einer Stelle des Kieler Hafens

mit vorräthigem Material fchnell ein Lazareth aufführen zu können; die Pläne kamen

indefs nicht zur Ausführung. Von Seiten Oefterreichs waren 1878 und 1879 in Bosnien

und der Herzegowina wieder verfetzbare Baracken zur Verwendung gekommen; doch

erft die Hygiene-Ausftellung in Berlin (1883) brachte in Gef’calt des Doecker'fchen

Filzzeltes eine fehr leicht bewegliche Form einer folchen. Eingehende Unter

fuchungen mit demfelben in preufsifchen Lazarethen flellten die -praktifche Ver—

werthbarkeit verfetzbarer Baracken fett, auf deren nothwendige Einführung die von

799) Siehe: FEL1x, _]. La que/lim; des käpiiaux. Brüffel 1884. S. nr, 25.
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der Kaiferin Augu/la nach Berlin zufamrnenberufene Sanitäts-Conferenz im April 1884
hinwies.

Man ging dabei davon aus, man dürfe dem Gedanken nicht Raum geben, »dafs die relative
Sicherheit, welche der antifeptifche Occlufiv-Verband fiir den Wundverlauf gewährt, uns von etwaigen
Schädlichkeiten und Mängeln der Umgebung, in welcher fich die Wunde befindet, unabhängig mache und
uns geflatte, unfere Anfpriiche an die Befchafi'enheit der Unterkunftsräume für die Verletzten herab-
zufetzen« 80°).

Seitens der deutl'chen Delegirten wurde nunmehr auf der 3. internationalen
Conferenz der Gefellfchaften vom Rothen Kreuz in Genf vorgefchlagen, einen von
der Kaiferin Augufla zur Verfügung geflellten Preis zur Gewinnung des beften
Modells einer verfetzbaren Lazareth—Baracke zu verwenden.

Unter den zahlreichen 1885 in Antwerpen eingegangenen Löfungen erhielt die Baracke von
Clu‘z_'/laßlz é‘1° Unmack (Syitem Don/2er) in Kopenhagen den Preis. Der Werth mancher anderer auf der
Ausflellung des Wettbewerbes zu Tage getretener Gedanken führte zu der ausgezeichneten Veröfi'ent- ’
lichung, welcher vorfiehende Worte entnommen find.

Die Frage der Abfonderung infectiöfer Kranker innerhalb der Heilanftalten
wurde 1886 von Dr. _‘7a/m 801) erörtert, der für ein allgemeines Krankenhaus mindeftens
zwei getrennte Abfonderungshäufer fordert.

Ihre Eintheilung müfi'e in der Hauptfache eine ftändige fein; »denn . . . ein Ifolirhaus, in welchem
nicht alle Räume feit und dauernd den einzelnen Krankheitsformen von vornherein zugefprochen find , in
welchem ex tempare derl'elbe Raum bald für diefe, bald für jene Krankheitsform benutzt wird, ift eine der-
maßen gefährliche Einrichtung, dafs fie durch itaatliche Gefetze verboten werden follte. Der Spital-
Director, welcher lich in diefer Beziehung auf fein Improvifationstalent verläfft, wird zu Epidemiezeiten
eine heillofe Verwirrung eintreten fehen . . ‚(

Von den 2 Ifolirhäufem Toll das erite mittels zweier durchgehender Scheidemauem in 3 Blocks
zerlegt und zweigefchoffig gebaut werden. Jeder Block erhält befonderes Thor, Treppe und Abortgrube. In
den Flügelabtheilungen (Block [und II) würden die Treppenhäufer, am heiten leichteiter Confiruction, die
»zugleich dem \Narteperfonal als Schlafraum dienen« könnten, in niedrige Anbauten an die Flanken verlegt
werden können. —— Im zweiten Ifolirhaus plant _?'alm nur 2 Blocks, aber 3 Gefchofl'e. Die Vertheilung
der 12 Abtheilungen, die in diefen Häufern unterzubringen find, fetzt fiel] wie folgt zufammen:

Ifolirhaus I

für allgemeine Krankenhäufer. für Kinderkrankenhäui'er.

 

 

 

 

         
 

)

Gefchofs Block I Block II Block III Block I Block II Block III

Cholera
Darmtyphus '

h b .Erdgefchol's und -_ R“__‘ eZW„ Darmtyph“s’ Keuchhuflen Diphtherie
(mit Wartern) Quarantane Recurrens

Recurrens _,
fur Packen

Gefichtsrofe

Q t" t" Pocken und infectiöl'en
Obergefchofs „naran & e Quaran a.ne Packen Scharlach und

fur Typhus für Ruhr Fleckt hus Wund—

yp krankheiten

300) Siehe: LANGENBECK v , v. COLER & WERNER. Die transportable Lazareth-Baraeke mit befonderer Berück-
fichtigung der von Ihrer Majeität der Kait'erin und Königin Auguita hervorgerufenen BarackerrAusflzellungim September 1885.
Berlin 1886. S. 2.

301) Siehe: JAHN, E. Wie weit iii: die Abfonderung infectiöfer Kranker in den Heilanftalten erforderlich? Deutfche
Viert. f. 63. Gefundheitspfl., Bd. x8 (1886), S. 6n u. R'.
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Ifolirhaus II.

 

Gefchofs Block I Block II

 

Anfieckende Wundkrankheiten

Erdgefchofs (auch Lyffa, Rotz, Anthrax) Aufteckende Augenkrankheiten

(mit \Värtern)

 

I. Obergefchofs Diphtherie Mafem und Rofe

 

Flecktyphus Scharlach, bezw. Quarantäne
II.

Obergefchofs (mit Wärtern) für Flecktyphus    
 

Die Gefahr, dafs »die Typhus- und Ruhrverdächtigen, wenn fie fälfchlich im Verdacht find, durch

die unter ihnen befindlichen infectiöfen Kranken bei Benutzung des Abtrittes gefährdet« werden können,

fei gering, wenn durch Tonnenlatrinen und tägliche Abfuhr oder durch Canalifation eine Anfammlung

verhütet wird. »Man gebe jedoch diefen Quarantäne—Stationen gar keine Abtritte; die Benutzung von

Nachtfiiihlen, welche in die Latrine des Erdgefchoffes gebracht werden, ift ja auch zur Fef’tftellung der

Diagnofe nöthig.«

Die fehlende Quarantäne für Cholera könne nöthigenfalls auf der Pocken- oder Ruhrabtheilung

errichtet werden. Bei gleichzeitigem Auftreten von Ruhr, eben fo wie zur erforderlichen Gewinnung einer

Quarantäne für Flecktyphus müffte die Quarantäne für Pocken nach dem Scharlachfaal und die Scharlach-

kranken in den zu räumenden .\Iafernfaal verlegt werden.

‚Ein Alterniren der einzelnen Abtheilungen unter einander in Bezug auf die Orientirung ihrer Saal-

fenfter würde die Schutzkraft diefer Ifolirhäufer wefentlich erhöhen und if’c vielleicht architektonifch ohne

Bizarrerie möglich.«

Auf dem VI. internationalen Congrefs für Hygiene und Demographie, der 1887

in Wien tagte, Rand die Frage der Nothwendigkeit und Anlage von Ifolirfpitälern

zur Discuffion, für welche Referate von Felix, Sören/en und _Bö/zm verlagert 802).

Die folgenden Thefen wurden angenommen.
„a) Ifolirungsmafsrégeln, für deren Durchführung eine wohl organifirte Anzeigepflicht eine unerläfs-

liche Vorbedingung id:, und von welcher alle anderen weiteren Mafsregeln abhängen, find zur Bekämpfung

von Seuchen und gefährlichen Infectionskrankheiten unerläfslich.

b) Den Staats-, refp. Gemeindeverwaltungen liegt die Pflicht ob, für wirkfame Ifolirung von In-

fectionskrankheiten nach Bedarf und in ausreichendem Mafse zu forgen'und die Holirung nach Erfordernifs

— alfo bei allen von Infectionskrankheifen ergriffenen Perfonen — von Amtswegen durchzuführen, Welche

nicht in ihrer Wohnung wirkfam ifolirt werden können.

c)_ Die Ifolirung von Infectionskrankheiten fell zweckentfprechend in allen allgemeinen Kranken-

häufern möglich fein. Gröfsere allgemeine Krankenhäufer fallen zu diefem Behufe den örtlichen Verhält-

niffen entfprechende Ifolirgebäude befitzen.

d) Ifolirfpitäler ermöglichen die wirkfamfie Abfonderung und find daher gegen Seuchen und bösartige

Infectionskrankheiten in Anwendung zu ziehen. Wo Pocken herrfchen, follen für diefelben gefondert€

Anflalten (Pockenhäufer) zur Verfügung Heben.

Aufser den Ifolirpavillons in den allgemeinen Krankenhäufern follen grofse Städte, der Bevölkerungs-

zahl und den örtlichen Verhältnilfen, fo wie den hygienifchen Anforderungen entfprechend, Epidemie-

Spitäler befitzen und verwenden. Selbft kleinere Orte und zufammengelegte Gemeinden follten kleinere

Ifolirgebäude nicht entbehren.

e) Ifolirfpitäler und Ifolirgebäude find mit Rückficht auf ihre befonderen Zwecke einzurichten und

zu adminiftriren. '

802) Siehe: Lew1x‚ L. Nothwendigkeit und Anlage von lfolirl'pitälern. Deutfche Viert. f. öfl'. Gefuudheitspfl., Bd. 20

(1888), S. 260.
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Die hygienifchen Principien, welche beim Bau von Spitälern im Allgemeinen die leitenden find,

müffen bei der Schaffung von Specialhofpitälern für Infectionskrankheiten mit der größten Strenge ein—

gehalten werden.

f) Die lfolirfpitäler können außerhalb der grofsen Städte angelegt werden, ohne jedoch von diefen

zu weit entfernt zu fein. Für alle Fälle follen fie von den Nachbarhäufern durch Gärten, Quais, breite

Hauptftrafsen oder durch einen breiten Graben von Pflanzungen getrennt fein.

g) Zweckentfprechende transportable Karren fallen für Bedarfsfälle, fowohl den Krankenhäufern,

welche inficirte Kranke autnehmen, als auch für Gemeinden, welche kein Ifolirfpital befitzen, zur Verfügung ftehen.

h) Da die Ifolirung der von übertragbaren Krankheiten ergriffenen Perfonen eine Mafsregel der

Sanitätspolizei und nicht ein Act der Wohlthätigkeit ill, {0 wird es nothwendig, in den grofsen Städten

auch bequeme lfoliranlagen für zahlende Kranke zu (chatten.

i) In Städten iii: der Transport von Infectionskranken in einer den hygienifchen Anforderungen

entfprechenden Weife zu regeln und licher zu itellen.

k) Zur künftigen Beantwortung mancher mit der Unterbringung Infectionskranker zufammenhängen-

der Fragen und insbefondere, um Anhaltspunkte für den Raumbedarf zu Ifolirungszwecken zu gewinnen,

wäre es angezeigt, wenn in den Morbiditäts—Ausweifungen aufser der Zahl der an den einzelnen Infections-

krankheiten Erkrankten auch angegeben wäre, wie viele hiervon in den Krankenanflalten untergebracht

wurden, und ferner, ob und refp. wie viele Perfonen in Krankenanflalten, d. h. während ihres Aufenthaltes

dafelbft — durch Infection _ erkrankt find.«
»Ueber den Einfluß der neueren Gefundheitslehre, befonders der neueren Auf—

faffung der Infectionskrankheiten auf Bau, Einrichtung und Lage der Krankenhäufer«

referirte Curfchmamz 303) auf der XIV. Verfammlung des deutfchen Vereins für öffent-

liche Gefundheitspflege zu Frankfurt a. M. (1888). Das Referat gipfelt, abgefehen von

vielen Einzelheiten, auf die wir noch zurückkommen, in Folgendem.

»Während für kleinere Krankenhäufer (bis zu 80, ja 100 Betten) eine Corridor-Bauart unter einem

Dache noch fehr wohl erlaubt ill, follte darüber hinaus nur ein -— je nach befonderen Zwecken modifi-

cirtes —- Zerfireuungsfyfiem zuläffig fein.

Für allgemeine Krankenhäufer (ohne klinifche, militärifche oder fonfiige fpecielle Zwecke) empfiehlt

es fich, diefes Zerf’treuungsfyflem fo weit auszubilden, dafs die gröfste Zahl, befonders der inneren und

chirurgifchen Kranken, in lediglich erdgefchoffigen Pavillons (Baracken) unterzubringen ift.

. Die Pavillons durch gedeckte Gänge unter einander zu verbinden, ill; für die Kranken bei

geeigneten Transportmitteln kein Erfordernifs, für Aerzte und Perfonal unnöthig, für die freie Luftbewegung

ein Hindernifs: 8‘“).

Zu einem Befehlufs kommt es nicht, da die Forderung vorzugsweife erdgefchoffiger Pavillons Wider-

fpruch erfährt, dem gegenüber insbefondere Aufrecht auch den zweigefchofligen Pavillon gelten lailen will.

Mit der Frage der Errichtung von Anftalten für Genefende befchäftigte fich

die XV. Verfammlung des deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege zu

Strafsburg i. E (1889305), von welcher das Bedürfnifs für gröfsere Gemeinwefen als

ein dringendes anerkannt wurde.
Einrichtung und Unterhaltung fall der Vereinsthätigkeit und Privatwohlthätigkeit überlaffen bleiben (3).

Die Heimftätten find zweckmäßig den Krankenhäufern anzugliedern (4) und nicht über 100 Betten aus-

zudehnen (5). Als geeignet zur Aufnahme werden erklärt: Reconvalefcenten von acuten Krankheiten, von

Verletzungen und Operationen, \Vöchnerinnen, in zweiter Linie an chronifchen Krankheiten Leidende

bei acuten Verfchlimmerungen (6). Auszufchliel'sen find: Geilleskranke‚ Epilepfie, ekelerregende, chirur—

gifche und Hautleiden, Lues und Alkoholismus (7).

Fiir Errichtung von Krankenhäufern für kleinere Städte und ländliche Kreife

trat die XVI. Verfammlung des deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege

zu Braunfchweig (1890) auf Grund des Referates von 7/. Kerflhmflez'ner eins”).

303) Siehe: Bericht des Ausfchufl'es über die vierzehnte Verfammlung des deutfchen Vereins für öffentliche Gefund-

heitspflege zu Frankfurt a.M. vom 13. bis 15. September 1888. Deutfche Viert. f. öfl‘. Gefundheitspfl„ Bd. 21 (1889), S. 181.

8“) Siehe ebendaf., S. 197 11. ff.

805) Siehe Bericht des Ausl'chufl'es ebendaf., Bd. 22 (189e)‚ S, 61.

808) Siehe: KERSCHENSTEINER, Z. v. Krankenhäufer fiir kleinere Städte und ländliche Kreife. Deutfche Viert. f. 65.

Gefundheitspfl„ Bd. 23 (r891), S. n.
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Derfelbe Verein empfahl auf feiner XVII. Verfammlung in Leipzig (1891) die

Bildung von Vereinen, welche lich die Gründung von Heilfiätten für bedürftige

Lungenkranke zur Aufgabe machen 807).
Bezüglich der Behandlung venerifcher Krankheiten nahm die Berliner medi—

cinifche Gefellfchaft (1892 303) einige Thefen an, von denen die mit der Hofpital—

pflege zufammenhängenden lauten:
A. (In Bezug auf die gewerbsmäfsige Profiitution.) 3. Jede gefehlechtlich krank befundene, ge-

werbsmäfsig Profiituirte i{t der Charité, dem Krankenhaufe zu Rummelsburg oder fonft einem von der

Behörde zu beflimmenden Krankenhaufe zu überweifen.

Für die Aufnahme gewerbsmäfsig Proflituirter in die genannten Krankenhäufer find befondere Ab—

theilungen einzurichten.

B. (In Bezug auf Gefchlechtskranke, welche nicht der gewerbsmäfsigen Profiitution angehören.)

4. Für andere Gefehlechtskranke, aufser den gewerbsmäfsig Profiituirten, ift in gröfserem Mafsitabe, als

bisher, durch Behandlung in Hofpitälern und Ambulatorien Sorge zu tragen:

a) Die Hofpitalbehandlung diefer Kranken ift durch baldigite Errichtung von befonderen Stationen

für Gefchlechtskranke in den öffentlichen Krankenhäufern zu ermöglichen.

b) In Verbindung mit diefen Stationen find Ambulatorien für Gefchlechtskranke zu errichten.

In Wien, wo Kaifer Franz zu Ende des vorigen Jahrhundertes durch Zufammen-

legen von vier Anflalten (Gehe Art. 103, S. 102) den k. k. Krankenhaus-Fonds gebildet

hatte, wurden durch letzteren fpäter aufser dem Allgemeinen Krankenhaus drei neuere

Anflalten unterhalten; Sonderbeitrebungen, welche zwifchen denfelben entftanden,

ftörten ein einheitliches Zufammenwirken. Die Schaffung von Groß-Wien 1891 führte

zwifchen den betheiligten Factoren: der Gemeinde Wien, dem Wiener Krankenhaus-

Fonds und dem Lande Niederöf’terreich, zu einer neuen Organifation des Kranken-

hauswefens, über die der Jahrgang 1892 des Jahrbuches der Wiener k. k. Kranken-

anflalten Auskunft giebt.
Zu den 4 Krankenanitalten der Hauptfiadt mit 4080 Betten traten 4 öffentliche Krankenhäufer

mit 792 Betten hinzu, fo dafs der Wiener Krankenhau5»Fonds jetzt für 8 Auftalten dient. Von den

Privatkrankenhäufern f’tehen nur die Kinderkrankenhäufer in fo fern in einem beftimmten Verhältnifs zu

jenem Fonds, als fie auf Koflen deffelben Kinder aufnehmen, da die k. k. Krankenanftalten Kinder unter

4 Jahren aufzunehmen nicht verpflichtet find und in letzteren ältere Kinder 'nicht abgefondert von den

Erwachfenen verpflegt werden können.

Aufserdem befitzt die Stadt Wien —— da nach dem Gefetz vom 30. April 1870 jede Gemeinde in

Oeflerreich verpflichtet ift, beim Ausbruch einer Epidemie die nothwendigen Sonderfpitäler zu errichten

und zu betreiben — 3 Epidemie-Spitäler mit 362 Betten. Um ein einheitliches Wirken der öffentlichen

Krankenpflege bei Epidemien zu erzielen, übergiebt bei Ausbruch einer folchen die Stadt Wien diefe

3 Spitäler dem Krankenhaus-Fonds und {tellt im Bedarfsfall weitere Räumlichkeiten zur Verfügung.

Diefe Centralifation des Krankenhauswefens ift auch auf ausreichender materieller Grundlage bafirt,

deren Haupttheil die durch Landesgefetz vom 31. December 1891 erfolgte Neuregelung der Verlafi'en-

fchaftsabgabe an den Krankenhaus—Fonds, die fchon 1892 einen Ertrag von 320000 Gulden lieferte, bildet.

Durch Feflfetzen eines einheitlichen Verpflegungsfatzes von 1 Gulden für die dritte Claffe erhöhen lich

die Einnahmen u. A. um weitere 200000 Gulden. Die unmittelbare Überleitung wurde unter AuffiCht

des Minifleriums des Inneren dem Statthalter von Niederöiterreich unterfiellt, deffen Referenten in den

einzelnen Krankenanftalten unter Zuziehung von Aerzten und Technikern »Amtstagex abzuhalten haben,

um die Zuflände in den Krankenhäufem aus eigener Anfchauung kennen zu lernen, und Wünfche und

Befchwerden möglichft fofort zu prüfen.

Das Verhältnifs der Kliniken zum k. k. Allgemeinen Krankenhaufe ift durch Erlafs des Miniiters

des Inneren vom 21. Juli 1872 geregelt; fie unterftehen in Angelegenheiten des Unterrichtes dem

Minifterium für Cultus und Unterricht.

507) Siehe: Sanatorien für Lungenkranke. Referent Dr. Moritz. Bericht des Ausfchuffes. Deutfche Viert. f. 55.

Gefundheitspfl., Bd. 24 (1892), S. 47.

s"“) Siehe: WOLFF‚ M. Zur Prophylaxe der venerifchen Krankheiten. Referat, erftattet am 30. Juni 1892 in einer

von der Berliner medicinifcheu Gefellfchaft gewählten Commiifion. Deutfche Viert. f. 65. Gefundheitspfl.‚ Bd. 25 (1893), S. 51-
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Eine medicinifche Abtheilung foll nicht mehr als 100, eine chirurgifche 80, eine Syphilis- und

Hautabtheilung 150 und eine Augenkrankenabtheilung 80 Betten haben. Die Directoren der k. k, Kranken-

anflalten find Aerzte. Die Hilfsärzte zerfallen in Abtheilungsaffiftenten und in Secundärärzte; als Afpiranten

werden diplomirte Doctoren zugelafi'en 809).

6. K ap i t el.

Krankengebäude.

Nach der vorflehenden Ueberficht, in welcher die allgemeinen Gefichtspunkte
und Vorfchläge für die Entwickelung der Krankenhäul'er der Neuzeit zufammen—

gefiellt find, welche das unaufhaltfame Weiterfahreiten der Decentralifation zeigt, bilden

das oder die Krankengebäude heute innerhalb einer Krankenhaus-Anlage einen oder

mehrere felbftändige Theile. Ueber Abweichungen hiervon iPr das Nähere in Kap. 8

zu finden. Im vorliegenden Kapitel foll diefer Theil des heutigen Krankenhaufes,

das Krankengebäude, in welchem den Kranken während ihrer Pflege ein ent—

fprechender Aufenthalt gewährt wird, fo weit es als folches felbltändig ausgebildet
ift, befprochen werden.

Das Krankengebäude darf aufser den Krankenräumen nur die unmittelbar zur

Pflege der Kranken dienenden und für diefe unentbehrlichen Räume enthalten. Je

nachdem die Krankenräume die Größe von Sälen oder Zimmern haben und je

nachdem fie einzeln oder zu mehreren in gleicher Höhe liegen, nennt man fie

Pavillons oder Blockbauten. Ueberwiegt bei den erfieren das Holz und ähn-

liches nicht feuerficheres Material in der Conl'truction, fo heißen die Pavillons

Baracken.
Diefen einfachen Bezeichnungen hat man aber Nebenbedeutungen untergelegt.

So wird das Wort »Pavillom öfter für zweigefchoffige Saalbauten gegenüber

von eingefchol'figen verwendet, und diefe letzteren nennt man öfter, namentlich

wenn fie Firi’clüftung erhielten, »Baracken«, im Gegenfatz zu »Pavillonsr, gleich

viel, ob fie hölzerne oder f’ceinerne Umfafl'ungswände haben. Schliefslich wendet

man beide Worte auch auf gewifi'e ein— oder mehrgefchoffige Bauten an, die
mehrere Krankenräume in gleicher Höhe enthalten.

Diefe wechfelnden Bedeutungen find in den verfchiedenen Anf’calten und in

der Literatur eingewurzelt, müffen daher auch im Folgenden als ortsüblich über-

nommen werden, obwohl als Gattungsbegriff die erflgenannten Bezeichnungen fell;

gehalten werden fallen, die auch Seitens der preufsifchen Militärverwaltung in der

Friedens-Sanitäts-Ordnung u. f. w. beibehalten werden find. Ein nochmaliges Um-

prägen der Worte vorzunehmen, wie vorgefchlagen worden ift, würde nur die
Bedeutungen noch mehr verwirren.

Es follen nun zunächft im vorliegenden Kapitel die einzelnen Theile, aus

denen fich ein Krankengebäude zufammenfetzt, fodann das Zufammenwirken derfelben

zu dauernd errichteten derartigen Gebäuden der verfchiedenen Art, fo wie für befondere

Zwecke und das Krankengebäude fiir vorübergehende Zwecke befprochen werden.

In Kap. 7 folgt alsdann die Erörterung über die anderen zum Krankenhaufe

309) Siehe: GUTTSTADT, A. Die Wiener k. k. Krankenanflralten. Deutfche medic. Wochenfchr. 1894, S. 506.
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